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OFFENTLICHE VORLAGE DES
RECHNUNGSPRUFUNGSAUSSCHUSSES

Amt/Eigenbetrieb:
14 Rechnungsprufungsamt

Beteiligt:

Betreff:
1. Feststellung des Gesamtabschlusses 2010
2. Beschluss Uber die Entlastung des Oberburgermeisters

Beratungsfolge:
26.11.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat nimmt den Bericht Uber die Prifung des Gesamtabschlusses 2010
sowie den eingeschrankten Bestatigungsvermerk des
Rechnungsprufungsausschusses zur Kenntnis und stellt den
Gesamtabschluss 2010 in der vom Kammerer am 27.08.2015 aufgestellten
und vom Oberblrgermeister am selben Tag bestatigten Fassung fest.

2. Der sich ergebende Jahresfehlbetrag wird mit der Allgemeinen Ricklage
verrechnet.

3. Nach Prifung des Gesamtabschlusses wird dem Oberblurgermeister fur die
Haushaltsfihrung im Jahr 2010 Entlastung erteilt.
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Begriindung

Gemal § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Hagen fur jedes Haushaltsjahr zum
Abschlussstichtag 31.12. einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmafiger Buchflhrung aufzustellen. Der vom Kammerer aufgestellte und
vom Oberburgermeister bestatigte Entwurf des Gesamtabschlusses 2010 der Stadt
Hagen sind dem Rat mit der Vorlage 1059/2014 am 13.11.2014 in die Beratungen
eingebracht und dem Rechnungsprufungsausschuss zur Prufung nach § 116 Abs. 6
GO NRW zugeleitet worden.

Fur die Prufung der Gesamtabschllsse ist gemalk § 59 Abs. 3 GO NRW der
Rechnungsprufungsausschuss zustandig, der sich zur Durchfuhrung dieser Aufgabe
des Rechnungsprifungsamtes bedient. Nach § 103 Abs. 5 GO NRW kann sich die
ortliche Rechnungsprufung mit Zustimmung des Rechnungsprufungsausschusses
Dritter als Prifer bedienen. Mit Zustimmung des Rechnungsprifungsausschusses
wurde die BDO AG mit der Prufung des Gesamtabschlusses 2010 nebst Lagebericht
der Stadt Hagen beauftragt.

Mit Datum vom 27.08.2015 legte die BDO AG die Bescheinigung uUber die Prifung
des Gesamtabschlusses 2010 wvor, die in den Prufbericht des
Rechnungsprufungsamtes Gbernommen wurde.

Der Rechnungsprifungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.09.2015 den Bericht
des Rechnungsprufungsamtes vom 27.08.2015 Uber die Prufung des
Gesamtabschlusses 2010 beraten und erteilt auf dieser Grundlage einen
eingeschrankten Bestatigungsvermerk.

Im Jahresabschluss 2010 der Stadt Hagen, der wesentlicher Bestandteil des
Gesamtabschlusses der Stadt Hagen ist, sind die Korrekturen zur Eréffnungsbilanz
noch nicht erfolgt. Damit sind zahlreiche Vermégensgegenstande und Schulden im
Jahresabschluss 2010 noch nicht erfasst bzw. noch nicht vollstandig erfasst,
bewertet und bilanziert worden.

Die nicht bilanzierten Posten waren nach Einschatzung der ortlichen Prafung
aufgrund allgemeiner Erfahrung als bedeutsam anzusehen. Der
Bestatigungsvermerk Uber die Prufung der Eroffnungsbilanz  war daher
einzuschranken. Entsprechend wurde beim Einzelabschluss der Stadt Hagen 2008
verfahren.

Die erforderlichen Korrekturen sind erst im Jahre 2011 und 2012 vorgenommen
worden. 2011 fUhrten sie zu einer Veranderung des stadtischen Eigenkapitals von rd.
51 Mio €. Im Ergebnis kann damit auch fir den Gesamtabschluss 2010 nur ein
Bestatigungsvermerk mit Einschrankungen erteilt werden.

Ungeachtet dessen hat die Prufung des Gesamtabschlusses keine Beanstandungen
ergeben, die einer Entlastung des Oberburgermeisters entgegenstehen.
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Der sich ergebende Jahresfehlbetrag wird Uber eine Inanspruchnahme der
allgemeinen Rucklage ausgeglichen.

Der Rechnungsprufungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Gesamtabschluss 2010

festzustellen und dem Oberburgermeister fur die Haushaltsfuhrung des Jahres 2010
Entlastung zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen

X | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Claus Rudel

Vorsitzender des
Rechnungsprifungsausschusses
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PRUFUNGSAUFTRAG

Der vom Kammerer am 27.10.2014 aufgestellte und vom Oberbirgermeis-
ter am selben Tag bestéatigte Entwurf des Gesamtabschlusses zum
31.12.2010 wurde dem Rat der Stadt zur Sitzung am 13.11.2014 vorgelegt
(Vorlage 1059/2014). Der Rat hat den Entwurf des Gesamtabschlusses
entgegen genommen und an den Rechnungsprifungsausschuss gemal §
116 Abs. 6 GO NRW weitergeleitet.

Der Rechnungsprifungsausschuss ist gemald 8 59 Abs. 3 GO NRW fur
die Prifung der Gesamtabschliisse zustandig. Der Rechnungsprifungs-
ausschuss bedient sich zur Durchfihrung dieser Aufgabe der drtlichen
Rechnungsprufung. Nach 8 103 Abs. 5 GO NRW kann sich die ortliche
Rechnungsprifung mit Zustimmung des Rechnungsprifungsausschusses
Dritter als Prufer bedienen. Mit Zustimmung des Rechnungsprifungsaus-
schusses wurde die BDO AG mit der Prifung des Gesamtabschlusses
nebst Lagebericht 2010 der Stadt Hagen beauftragt. Das Ergebnis der
Prifung ist diesem Bericht als Anlage beigefugt.

Im Einzelnen wurde von der BDO AG

» die Festlegung des Konsolidierungskreises nach 8 50 Verordnung
Uber das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen (GemHVO NRW),

» die Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen im Hinblick auf ihre
Geeignetheit zur Sicherstellung einer einheitlichen Bilanzierung
nach den Vorschriften der 88 116 GO NRW i.V.m. § 49 GemHVO
NRW,

* die im Rahmen der Aufstellung des Gesamtabschlusses vorge-
nommenen Konsolidierungsmalnahmen, namlich

0 Aufstellung des Summenabschlusses,
o Kapitalkonsolidierung,

0 Schuldenkonsolidierung,

o Aufwand- und Ertragskonsolidierung,

» die Bewertung der Anteile an assoziierten Unternehmen,

« die richtige Ubernahme der durchgefiihrten KonsolidierungsmaR-
nahmen in die Gesamtbilanz bzw. Gesamtergebnisrechnung,

» der Gesamtanhang und der Gesamtlagebericht auf Vollstandigkeit
der Angaben nach den zugrunde liegenden gemeinderechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften des 8§ 51 GemHVO NRW

gepruft.
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2.

FESTSTELLUNGEN

Die BDO AG kommt zu dem folgenden Prifungsurteil:

»Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung
gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Festlegung
des Konsolidierungskreises, die im Rahmen der Aufstel-
lung des Gesamtabschlusses vorgenommenen Konsoli-
dierungsmalRnahmen, namlich die Aufstellung des Sum-
menabschlusses, die Kapitalkonsolidierung, die Schulden-
konsolidierung und die Aufwands- und Ertragskonsolidie-
rung, sowie die Bewertung der Anteile an assoziierten Un-
ternehmen den gemeinderechtlichen Vorschriften des §
116 GO NRW i.V.m. 88 49 ff. GemHVO NRW, ist die Ge-
samtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen geeignet eine
einheitliche Bilanzierung sicherzustellen, wurden die Kon-
solidierungsmafinahmen in den Gesamtabschluss richtig
Ubernommen und sind der Gesamtanhang und der Ge-
samtlagebericht nach § 51 GemHVO NRW vollstandig.”

Nicht Gegenstand des Prufungsauftrags war es, den Einzelabschluss der
Stadt Hagen sowie die daraus abgeleitete Uberleitungsrechnung fur das
Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 zu prtfen.

Gemal Artikel 8 84 Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements fur Gemeinden und Gemeindeverban-
de im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz -
NKFWG) entfallt fir die kommunalen Jahresabschlisse bis einschlief3lich
2010 die Verpflichtung zur ortlichen Prifung des Jahresabschlusses. Hier-
von hat die Stadt Hagen entsprechend Gebrauch gemacht. Der ungepruf-
te Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 in seiner bestatigten Ent-
wurfsfassung ist damit Basis fur die Aufstellung des Gesamtabschlusses.

Aufgrund der fur die Wirtschaftsprufer berufsrechtlich bindenden Vorga-
ben, kann seitens der BDO AG auf dieser Grundlage kein Bestatigungs-
vermerk erteilt werden. Fur die Prifungsbeurteilungen des Rechnungspri-
fungsamtes bzw. Rechnungsprifungsausschusses haben diese berufs-
rechtlichen Bestimmungen jedoch keine Bindungswirkung. Entscheidend
sind hier die gemeinderechtliche Vorgaben und Entscheidungen.

Wie auch in der Bescheinigung der BDO AG erlautert, ist den Handrei-
chungen zu 8§ 116 Abs. 7 GO NRW zu entnehmen, dass eine gesetzliche
Verzichtserklarung nicht dazu fuhrt, ,dass wegen des Gesamtabschlusses
gleichwohl eine Abschlusspriufung vorzunehmen ist. In solchen Fallen
muss der Abschlussprifer den ,nicht gepriften* Abschluss wie einen ge-
pruften Abschluss behandeln. Ein solcher Abschluss muss aber fir den
Abschlussprifer des gemeindlichen Gesamtabschlusses nachvollziehbar
und akzeptabel sein, um keine Prufung aus Sicht des Gesamtabschlusses
erforderlich werden zu lassen.” Weiterhin wird ausgefuhrt, dass ein solcher
ungeprufter gemeindlicher Jahresabschluss z.B. vorliegen kann, ,wenn
von der gesetzlichen Erleichterungsbestimmung Gebrauch gemacht und
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auf die Abschlusspriufung verzichtet wurde (vgl. 8 4 Satz 2 des Artikels 8
des 1. NKFWG NRW).”

Im Ubrigen hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbande
NRW in Abstimmung mit dem Ministerium fur Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 24.10.2012 an die
VERPA (Vereinigung der ortlichen Rechnungsprifungen in NRW) folgen-
de Hinweise gegeben:

.Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 ... enthalt nach der Aus-
nahmeregelung des Art. 8 8 4 NKFWG einen uneingeschrankten Bestéti-
gungsvermerk, wenn seine Ansatze (Anfangsvermdogen) sich formell rich-
tig aus denen der Vorjahre ergeben. Diesbeziglich findet allein der
Grundsatz der formellen Bilanzkontinuitat Anwendung. Erst zum Jahres-
abschluss 2011 erfolgen dann wieder pflichtig samtliche Prifungsschritte,
eine Feststellung, Entlastung und Anzeige.”

Das Rechnungsprufungsamt hat seinen Bestéatigungsvermerk fur den Jah-
resabschluss 2011 der Stadt unter Beachtung der vorstehend wiederge-
gebenen Rechtsauffassung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbande NRW abgefasst, d.h. fur die Jahresabschlussprifung
2011 der Stadt Hagen wurde von einem geprtften Jahresabschluss 2010
ausgegangen.

Vor diesem Hintergrund und auf Basis des Prufungsurteils der BDO AG,
erteilt das Rechnungsprifungsamt fir den Gesamtabschluss 2010 einen
Bestatigungsvermerk, der jedoch mit der folgenden Einschrankung verse-
hen werden muss:

Im Jahresabschluss 2010 der Stadt Hagen, der wesentlicher Bestandteil
des Gesamtabschlusses der Stadt Hagen ist, sind die Korrekturen zur Er-
offnungsbilanz noch nicht erfolgt. Damit sind zahlreiche Vermbgensge-
genstande und Schulden im Jahresabschluss 2010 noch nicht erfasst
bzw. noch nicht vollstandig erfasst, bewertet und bilanziert worden.

Bei den Aktiva handelt es sich um

» Kunstgegenstande, die aufgrund des Neubaus des Emil-
Schumacher-Museums ausgelagert worden sind

» Kunst im 6ffentlichen Raum

* Vermogensgegenstande der Museumsbibliothek

» StralRenentwéasserungskanéle im Eigentum der Stadt Hagen

* Fundus und Buhnenbild Theater

* Verrohrte Bache

» Energietechnische Anlagen

» Aktive Rechnungsabgrenzungsposten fur an Dritte geleistete Zu-
wendungen,

bei den Passiva um

* Sonderposten flr erhaltene Zuwendungen und Schenkungen
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» Passive Rechnungsabgrenzungsposten fir erhaltene und an Dritte
weitergeleitete Zuwendungen.

Die nicht bilanzierten Posten waren nach Einschéatzung der ortlichen Pri-
fung aufgrund allgemeiner Erfahrung als bedeutsam anzusehen. Der Be-
statigungsvermerk tber die Prufung der Eréffnungsbilanz war daher ein-
zuschranken. Entsprechend wurde beim Einzelabschluss der Stadt Hagen
2008 verfahren. Daruber hinaus hatten auch die Jahresabschliisse 2009
und 2010 nur einen eingeschrankten Bestatigungsvermerk erhalten, wenn
nicht auf eine Prifung aufgrund des 1. NKFWG verzichtet worden ware.

Die erforderlichen Eroffnungsbilanzkorrekturen sind erst im Jahre 2011
und 2012 vorgenommen worden. 2011 fiuhrten sie zu einer Veranderung
des stadtischen Eigenkapitals von rd. 51 Mio €.

Eine Gegentberstellung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals im Ein-
zelabschluss der Stadt 2010 und im Gesamtabschluss 2010 zeigt, dass
diese Korrekturen auch fir den Gesamtabschluss bedeutsam sind:

Einzelabschluss Stadt 2010 Gesamtabschluss 2010
Eigenkapital 182 Mio € 169 Mio €
Bilanzsumme 2.365 Mio € 2.821 Mio €

Sie liegen im Ubrigen uber der von der BDO bei der Gesamtabschlussprii-
fung zugrunde gelegten Wesentlichkeitsgrenze.

Im Ergebnis kann damit auch fir den Gesamtabschluss 2010 nur ein Be-
statigungsvermerk mit Einschrankungen erteilt werden.

Bericht tGiber die Prifung des Gesamtabschlusses 2010 der Stadt Hagen



Rechnungsprufungsamt der Stadt Hagen

BESTATIGUNGSVERMERK

Der Gesamtabschluss 2010 der Stadt Hagen bestehend aus der Gesamt-
ergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang nebst Gesamtver-
bindlichkeitenspiegel sowie Gesamtanlagenspiegel wurde nach 8§ 116
Abs. 6 in Verbindung mit § 103 Abs. 5 und 6 GO NRW unter Einbeziehung
des Gesamtlageberichts geprift. In die Prifung sind die haushaltsrechtli-
chen Vorschriften sowie erganzende Regelungen der oOrtlichen Satzungen
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die
gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Pri-
fung wurde so geplant und durchgefihrt, dass Unrichtigkeiten und Versto-
Re, die sich auf die Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfihrung und durch den
Gesamtlagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermdgens-, Schulden-,
Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Hagen wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung
der Priufungshandlungen sind die Kenntnisse Uber die Geschafts- und
Verwaltungstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
der Gemeinde einschlief3lich der gemeindlichen Betriebe sowie die Erwar-
tungen tber madgliche Fehler beriicksichtigt worden. Im Rahmen der Pri-
fung wurden die Nachweise fir die Angaben im Gesamtabschluss und
Gesamtlagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prufung hat die Beurteilung der Jahresabschliisse der in den Gesamt-
abschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe, der Abgrenzung des
Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidie-
rungsmethoden sowie der wesentlichen Einschatzungen des Oberbir-
germeisters der Gemeinde sowie eine Wirdigung der Gesamtdarstellung
des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes umfasst.

Die Prufung hat mit Ausnahme der folgenden Einschra nkungen zu
keinen Einwendungen gefuhrt:

Einige wesentliche Vermdgensgegenstande und Schulden sind in der Er-
offnungsbilanz noch nicht bzw. noch nicht vollstandig erfasst, bewertet
und bilanziert worden. Dies fuhrte im Rahmen der Erdffnungsbilanzpri-
fung zu einer Einschrdnkung des Bestatigungsvermerks. Eine Korrektur
der Wertansatze ist nach Mafl3gabe des § 57 GemHVO NRW erst im
Rahmen der Jahresabschlisse 2011 und 2012 erfolgt.

Mit diesen Einschrankungen entspricht der Gesamtabschluss den haus-
haltsrechtlichen Vorschriften sowie den erganzenden Regelungen der o6rt-
lichen Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, so-
weit diese sich auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, und
vermittelt unter Beachtung der Grundsétze ordnungsmalfiger Buchfiihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Hagen einschliel3lich
der gemeindlichen Betriebe. Unter Berlcksichtigung der Einschréankung
steht der Gesamtlagebericht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermégens-, Schulden-,
Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Hagen einschlie3lich der ge-
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meindlichen Betriebe. In diesem Bericht werden die Chancen und RlSlken
der zuklinftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

Hagen, 27.08.2015

Det/Leiter des Recthgsprufungsamtes

[~

Slskowskl)

Bericht Uber die Prifung des Gesamtabschiusses 2010 der Stadt Hagen



Bescheinigung uber die Prufung der im
Rahmen der Aufstellung des
Gesamtabschlusses durchgefuhrten
KonsolidierungsmaBnahmen sowie des
Gesamtanhangs und Gesamtlageberichts

fur das Haushaltsjahr

vom 1. Januar 2010 bis zum
31. Dezember 2010

der

Stadt Hagen

Hagen
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ANLAGEN

Allgemeine Auftragsbedingungen fur Wirtschaftspriifer

und Wirtschaftspriifungsgesellschaften sowie Sonderbedingungen Anlage I
Seite 1-3
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BESCHEINIGUNG

An das Rechnungspriifungsamt der Stadt Hagen

Wir wurden von dem Rechnungspriifungsamt der Stadt Hagen beauftragt die Priifung des Gesamt-
abschlusses der Stadt Hagen fiir das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2010 nach § 116 Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) — bestehend
aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht — durchzu-
fuhren. Im Einzelnen haben wir

e die Festlegung des Konsolidierungskreises nach § 50 Verordnung uber das Haushaltswesen
der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW),

e die Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen im Hinblick auf ihre Geeignetheit zur
Sicherstellung einer einheitlichen Bilanzierung nach den Vorschriften der §§8 116 GO NRW
i.V.m. § 49 GemHVO NRW,

e die im Rahmen der Aufstellung des Gesamtabschlusses vorgenommenen Konsolidierungs-
mafBnahmen, namlich
o  Aufstellung des Summenabschlusses,

o Kapitalkonsolidierung,
o  Schuldenkonsolidierung,
o  Aufwand- und Ertragskonsolidierung,

e die Bewertung der Anteile an assoziierten Unternehmen,

e die richtige Ubernahme der durchgefiihrten KonsolidierungsmaBnahmen in die Gesamtbilanz
bzw. Gesamtergebnisrechnung,

e den Gesamtanhang und den Gesamtlagebericht auf Vollstandigkeit der Angaben nach den
zugrunde liegenden gemeinderechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des § 51GemHVO
NRW,

geprift.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags war es, den Einzelabschluss der Stadt Hagen fir das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 zu prufen. Gemahl Artikel 8 § 4 Erstes
Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements fiir Gemeinden und
Gemeindeverbande im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG)
konnen die kommunalen Jahresabschliisse bis einschlieBlich 2010 auch in der nur vom Blrger-
meister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestatigten Entwurfsfassung zur Anzeige gebracht werden. Eine
Verpflichtung zur ortlichen Prifung des Jahresabschlusses entfallt somit bis einschlieBlich 2010.
Dies hat darliber hinaus zur Folge, dass im Hinblick auf den kommunalen Gesamtabschluss zum
31. Dezember 2010 der ungepriifte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 in seiner bestatigten
Entwurfsfassung Basis fur die Aufstellung des Gesamtabschlusses ist. Hiervon hat die Stadt Hagen
entsprechend Gebrauch gemacht.

|]BDO
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Die Handreichung NKF fiihrt zu § 116 Abs. 7 GO NRW aus, dass eine gesetzliche Verzichts-
erklarung nicht dazu fuhrt, ,,dass wegen des Gesamtabschlusses gleichwohl eine Abschluss-
prifung vorzunehmen ist. In solchen Fallen muss der Abschlusspriifer den ,nicht gepruften®
Abschluss wie einen gepriuften Abschluss behandeln. Ein solcher Abschluss muss aber fir den
Abschlusspriifer des gemeindlichen Gesamtabschlusses nachvollziehbar und akzeptabel sein, um
keine Prifung aus Sicht des Gesamtabschlusses erforderlich werden zu lassen.“ Weiterhin wird
ausgefuhrt, dass ein solcher ungeprifter gemeindlicher Jahresabschluss z.B. vorliegen kann,
»wenn von der gesetzlichen Erleichterungsbestimmung Gebrauch gemacht und auf die Abschluss-
prufung verzichtet wurde (vgl. § 4 Satz 2 des Artikels 8 des 1. NKFWG NRW).“

Aufgrund unserer berufsrechtlichen Vorgaben (im Wesentlichen IDW Prufungsstandard: Prifung
des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskorperschaft (IDW PS 730) sowie sinngemal
IDW Prifungsstandard: Besondere Grundsatze fur die Durchfuhrung von Konzernabschluss-
prifungen (einschlieBlich der Verwertung der Tatigkeit von Teilbereichsprifern) (IDW PS 320
n.F.) hat der Abschlussprifer des Gesamtabschlusses auch die im Gesamtabschluss zusammen-
gefassten Jahresabschlusse daraufhin zu priifen, ob sie den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen. Dieser Prifungspflicht unterliegen alle einbezogenen Jahresabschliisse der verselbst-
standigten Aufgabenbereiche. IDW PS 320 n.F. regelt u.a., dass ein Teilbereich (hier: verselbst-
standigter Aufgabenbereich), sofern er aufgrund seines wirtschaftlichen Gewichts bedeutsam fur
den Konzern ist, eine Priifung des Einzelabschlusses durch den Gesamtabschlusspriifer erfordert.
Wegen der aus unserer Sicht wesentlichen Bedeutung und des damit einhergehenden wirt-
schaftlichen Gewichts des Einzelabschlusses der Stadt Hagen fir den Gesamtabschluss der Stadt
Hagen ist eine Priifung daher aufgrund unserer berufsrechtlichen Vorgaben zwingend erforder-
lich; die gemeinderechtlichen Erleichterungsbestimmungen beeintrachtigen weder Art noch
Umfang unserer Priufung. Insoweit kann das Prifungsurteil unserer Prifung des Gesamtab-
schlusses nicht in einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk sondern in einer Bescheinigung
zur Zusammenfassung unserer Arbeitsergebnisse miinden.

Uns berufsrechtlich bindende Vorgaben strahlen nicht auf die Prifungsbeurteilungen des
Rechnungsprifungsamtes bzw. Rechnungsprifungsausschusses aus. Beide sind in eigener
Verantwortung tatig und haben dabei gemeinderechtliche Vorgaben und Entscheidungen zu
beachten. Unsere berufsrechtlichen Bestimmungen haben insoweit keine Bindungswirkung.

Unsere Bescheinigung ist ausschlieBlich fiir das Rechnungspriifungsamt der Stadt Hagen bestimmt
und dient einzig dem Zweck, den Rechnungsprifungsausschuss der Stadt Hagen bei seiner
Prifung und Beurteilung des Gesamtabschlusses der Stadt Hagen zu unterstlitzen. Die
Zustandigkeit und die Verantwortung fur die Priifung des Gesamtabschlusses der Stadt Hagen
seitens des Rechnungsprifungsausschusses der Stadt Hagen nach §§ 59 GO NRW i.V.m. § 103
Abs. 1 Nr. 3 GO NRW bleiben von unserem Auftrag unberuhrt.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Der Kammerer der Stadt Hagen ist gemaB § 116 Abs. 5 GO NRW i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW ver-
antwortlich fiir die Aufstellung des Gesamtabschlusses, welcher sodann durch den Birgermeister
entsprechend der §116 Abs.5 GO NRW i.V.m. 8§95 Abs.3 GO NRW bestatigt wird. Die
gesetzlichen Vertreter sind somit auch fir die in diesem Zusammenhang vorzunehmenden
Konsolidierungs- und BewertungsmafBnahmen sowie Beurteilungen verantwortlich. Die gesetz-
lichen Vertreter sind auch verantwortlich fir die internen Kontrollen, die sie als notwendig
erachten, um die Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts zu er-
moglichen, die frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen An-
gaben sind.

Verantwortung des Wirtschaftspriifers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Priifung folgendes Urteil abzugeben

e zu der Festlegung des Konsolidierungskreises,

e zu der Eignung der Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen, eine einheitliche Bilan-
zierung sicherzustellen,

e zu den KonsolidierungsmaBnahmen und BewertungsmaBnahmen

e zu der Richtigkeit der Ubernahme der durchgefiihrten KonsolidierungsmaBnahmen in die
Gesamtbilanz bzw. Gesamtergebnisrechnung sowie

e zum Gesamtanhang und zum Gesamtlagebericht, im Hinblick auf die Vollstandigkeit der
gemachten Angaben.

Wir haben unsere Priifung in sinngemafer Anwendung der relevanten, vom Institut der Wirt-
schaftsprifer in Deutschland e. V., Dusseldorf, (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaliger Abschlusspriifung durchgefihrt.

Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prifung so zu planen und durch-
zufiihren, dass hinreichende Sicherheit darlber erlangt wird, ob die Festlegung des Konsoli-
dierungskreises, die Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen, die KonsolidierungsmafBnahmen,
die BewertungsmaBnahmen sowie die Ubernahme der durchgefiihrten KonsolidierungsmaB-
nahmen in die Gesamtbilanz bzw. Gesamtergebnisrechnung frei von wesentlichen Mangeln sowie
der Gesamtanhang und der Gesamtlagebericht frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Die Priifung umfasst die Durchfuihrung von Priifungshandlungen, um Prifungsnachweise fir die
Vollstandigkeit und Angemessenheit des Konsolidierungskreises, flur die Eighung der Gesamtab-
schlussrichtlinie, fir die Vollstandigkeit und Angemessenheit der vorgenommenen Konsoli-
dierungs- und BewertungsmaBnahmen, fiir die richtige Ubernahme der KonsolidierungsmaR-
nahmen in die Gesamtbilanz bzw. Gesamtergebnisrechnung sowie fur die Vollstandigkeit der
Angaben in Gesamtanhang und Gesamtlagebericht zu erlangen.
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Die Auswahl der Prifungshandlungen liegt im pflichtgemaRen Ermessen des Wirtschaftsprifers.
Dies schlieBt die Beurteilung der Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter —
falscher Angaben in der Festlegung des Konsolidierungskreises, in den Konsolidierungs- und
BewertungsmaBnahmen, in der Ubernahme der KonsolidierungsmaBnahmen in die Gesamtbilanz
bzw. die Gesamtergebnisrechnung sowie im Gesamtanhang und im Gesamtlagebericht ein. Bei
der Beurteilung dieser Risiken berucksichtigt der Wirtschaftspriifer das interne Kontrollsystem,
das relevant ist fur die Aufstellung des Gesamtabschlusses. Ziel hierbei ist es, Prufungs-
handlungen zu planen und durchzufihren, die unter den gegebenen Umstanden angemessen sind,
jedoch nicht, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Stadt Hagen
abzugeben. Die Priifung umfasst auch die Beurteilung der angewandten Konsolidierungsmethoden
sowie der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermittelten geschatzten Werte in
der Rechnungslegung.

Vorgehensweise

Ausgehend von dem durch die Stadt Hagen festgelegten und durch uns gepriiften Konsoli-
dierungskreis nach § 50 GemHVO NRW haben wir die Gesamtabschlussrichtlinie im Hinblick auf
ihre Geeignetheit zur Sicherstellung einer einheitlichen Bilanzierung nach den Vorschriften der
§§ 116 GO NRW i.V.m. § 49 GemHVO NRW geprift. Sodann war Ausgangspunkt unserer Prufung
der von der Stadt Hagen erstellte Summenabschluss. Die Priifung der zutreffenden Datenuber-
nahme der in den Gesamtabschluss einbezogenen Teilbereiche (Stadt Hagen und deren Betei-
ligungsunternehmen) in den Summenabschluss erfolgte auf Basis des von der Stadt Hagen
erstellten Jahresabschlusses fir das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2010 sowie der von den Beteiligungsunternehmen erstellten Uberleitungsrechnungen. Diese
basieren auf den gepriften und jeweils mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk ver-
sehenen Einzelabschliissen und haben alle notwendigen und gesetzlich geforderten Anpassungen
im Hinblick auf eine einheitliche Bilanzierung (Ansatz, Bewertung und Ausweis) gemaB der
Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen zu beinhalten.

Darauf aufbauend haben wir auftragsgemal die folgenden Bereiche der Konzernrechnungslegung
daraufhin Uberprift, ob sie nach den gemeinderechtlichen Vorschriften der § 116 GO NRW i.V.m.
§§ 49 ff. GemHVO NRW und der Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Hagen vorgenommen worden
sind:

e  Konsolidierungskreis

e Aufstellung des Summenabschlusses

o  Kapitalkonsolidierung

e  Schuldenkonsolidierung,

e  Aufwands- und Ertragskonsolidierung

e  At-Equity-Bewertung bzw. At-Cost-Bewertung der assoziierten Unternehmen
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Ferner haben wir folgende Rechnungslegungsinstrumente daraufhin berpriift, ob sie nach den
gemeinderechtlichen Rechnungslegungsvorschriften vollstandig aufgestellt worden sind:

e  Gesamtanhang
e  Gesamtlagebericht

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fur unser Priifungsurteil zu dienen.

Priifungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen
die Festlegung des Konsolidierungskreises, die im Rahmen der Aufstellung des Gesamtabschlusses
vorgenommenen KonsolidierungsmaBnahmen, namlich die Aufstellung des Summenabschlusses,
die Kapitalkonsolidierung, die Schuldenkonsolidierung und die Aufwands- und Ertragskonsoli-
dierung, sowie die Bewertung der Anteile an assoziierten Unternehmen den gemeinderechtlichen
Vorschriften des § 116 GO NRW i.V.m. §§ 49 ff. GemHVO NRW, ist die Gesamtabschlussrichtlinie
der Stadt Hagen geeignet eine einheitliche Bilanzierung sicherzustellen, wurden die Konsoli-
dierungsmaBnahmen in den Gesamtabschluss richtig iibernommen und sind der Gesamtanhang
und der Gesamtlagebericht nach § 51 GemHVO NRW vollstandig.

Verwendungs- und Haftungsbeschrankung

Unsere Bescheinigung ist ausschlieBlich fir das Rechnungsprifungsamt der Stadt Hagen be-
stimmt. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung fiir keinen anderen Zweck verwendet oder
an Dritte weitergegeben werden.

Wir erstatten die Bescheinigung ausschlieBlich auf Grundlage des uns von dem Rechnungs-
prifungsamt der Stadt Hagen erteilten Auftrags. Dem Auftragsverhaltnis mit dem Rechnungs-
prufungsamt der Stadt Hagen liegen die als Anlage beigefiigten Allgemeinen Auftragsbedingungen
fur Wirtschaftspriifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 (AAB) sowie die
Sonderbedingungen fiir die Erhohung der Haftung (Sonderbedingungen) zugrunde. Nach MaRgabe
der Ziffer 9 der AAB und der Sonderbedingungen ist unsere Haftung auf EUR 5 Mio. beschrankt.
Abweichende gesetzliche Haftungsbeschrankungen bleiben hiervon unbertihrt.

Gegenliber Dritten, die ohne unsere schriftliche Zustimmung Kenntnis von dieser Berichter-
stattung erhalten, iibernehmen wir grundsatzlich keine Verantwortung.
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Sofern Dritte, die mit unserer schriftlichen Zustimmung von der Berichterstattung Kenntnis er-
langen, ausnahmsweise nach MaBRgabe des geltenden Rechts auf die Richtigkeit und Vollstandig-
keit unserer Aussagen vertrauen durfen, stehen dieses Vertrauen und die hiermit verbundene
Schutzwurdigkeit unter der ausdriicklichen Bedingung, dass die Dritten die in Ziffer 9 der AAB
und den Sonderbedingungen geregelte Haftungsbeschrankung in ihrem Verhaltnis als verbindlich
anerkennen sowie zustimmend zur Kenntnis genommen haben, dass die Haftungshochstsumme
allen Dritten als Gesamtglaubigern (§ 428 BGB) insgesamt nur einmal gemeinsam zusteht. Auf die
Rechte aus § 334 BGB, wonach Einwendungen aus einem Vertrag auch Dritten entgegengehalten
werden konnen, verzichtet BDO nicht. Die Zustimmung zur Kenntnisnahme unserer Berichter-
stattung durch Dritte stellt keine auf einen Vertragsschluss gerichtete Willenserklarung dar und
begriindet deshalb weder ausdriicklich noch konkludent ein Vertragsverhaltnis mit Dritten.

Dortmund, 27. August 2015

BDO AG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

0L Sl
Schepew Semﬂh
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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Allgemeine Auftragsbedingungen
flir
Wirtschaftspriifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir die Vertrige zwischen Wirtschafts-
prifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften (im nachstehenden zusam-
menfassend Wirtschaftspriifer* genannt) und ihren Auftraggebern iiber Prii-
fungen, Beratungen und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas anderes aus-
driicklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftspriifer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begriindet, so gelten auch gegeniiber solchen Dritten die Bestimmungen der
nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausfithrung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein be-
stimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ord-
nungsmaBiger Berufsausibung ausgefuhrt. Der Wirtschaftspriifer ist be-
rechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrages sachverstandiger Personen zu
bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung ausldndischen Rechts bedarf — aulRer bei betriebs-
wirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die
Prifung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervor-
schriften, wie z.B. die Vorschriflen des Preis-, Wettbewerbsbeschrankungs-
und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt fur die Feststeliung,
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Verglnstigungen in Anspruch
genommen werden kdnnen. Die Ausfihrung eines Auftrages umfafit nur dann
Priifungshandiungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfélschungen
und sonstigen UnregelmafRigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durch-
fuhrung von Prifungen dazu ein Anlal ergibt oder dies ausdriicklich schriftlich
vereinbart ist.

4) Andert sich die Rechlslage nach Abgabe der abschliefenden beruflichen
Aulerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufkldrungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafilr zu sorgen, dall dem Wirtschaftspriifer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle fur die Ausflihrung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vor-
géangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfiihrung des
Auftrages von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir die Unterlagen,
Vorgange und Umsténde, die erst wihrend der Tatigkeit des Wirtschafts-
priifers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Vollstén-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Ausklnfte und Erkla-
rungen in einer vom Wirtschaftspriifer formulierten schriftichen Erkl&rung zu
bestatigen.

4. Sicherung der Unabhéngigkeit

Der Auftraggeber steht dafiir ein, daf alles unterlassen wird, was die Unab-
héngigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprilfers gefdhrden kénnte. Dies gilt
insbesondere fiir Angebote auf Anstellung und fiir Angebote, Auftrége auf
eigene Rechnung zu (bernehmen.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Hat der Wirtschaftspriifer die Ergebnisse seiner Tatigkeit schriftlich darzu-
stellen, so ist nur die schriftliche Darstellung mafllgebend. Bei Priifungsauf-
trdgen wird der Bericht, soweit nichts anderes wvereinbart ist, schriftlich
erstattet. Mindliche Erkldrungen und Auskiinfte von Mitarbeitem des Wirt-
schaftspriifers aulBerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftspriifers

Der Auftraggeber steht dafiir ein, dalt die im Rahmen des Auftrages vom Wirt-
schaftspriifer gefertigten Gutachten, Organisationspldne, Entwlrfe, Zeich-
nungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kos-
tenberechnungen, nur fir seine eigenen Zwecke verwendet werden.
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7. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschafispriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftspriifers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Ein-
willigung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegeniiber einem Dritten haftet der Wirtschaftspriifer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher AuBerungen des Wirtschaftspriifers zu
Werbezwecken ist unzuldssig; ein VerstoR berechtigt den Wirtschaftspriifer
zur fristiosen Klndigung aller noch nicht durchgefihren Auftrige des Auf-
traggebers.

8. Mingelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiillung
durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherflllung kann er
auch Herabsetzung der Vergiitung oder Riickgéngigmachung des Vertrages
verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handels-
gewerbes, einer juristischen Person des éffentlichen Rechis oder von einem
dffentlich-rechtlichen Sondervermdgen erteilt worden, so kann der Auftrag-
geber die Rlckgangigmachung des Verirages nur verlangen, wenn die
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfullung fir ihn ohne
Interesse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Méngeln muf vom Auftraggeber unver-
ziiglich schriftlich geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjdhren nach Ablauf eines Jahres
ab dem gesetzlichen Verjghrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen Aulterung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechligen diesen, die AuRerung auch Dritten
gegenilber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftraggeber
vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Prifungen gilt die Haftungsbeschrénkung
des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahridssigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftspriifers filr Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit
Ausnahme von Schiden aus der Verletzung wvon Leben, Koérper und
Gesundheit, bei einem fahriassig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
§ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenliber einer anderen Person als dem Auftraggeber begrin-
det sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziglich eines aus
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfalit sdmtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufein-
anderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-
heitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit-
einander in rechtlichem oder wirtschafilichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fiinffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(3) Ausschiuffristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschluffrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dem Schaden und von dem anspruchsbegriindenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spatestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchs-
begriindenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb siner
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde,

Das Recht, die Einrede der Verjihrung geltend zu machen, bleibt unberiihrt.
Die S&tze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prifungen mit
gesetzlicher Haftungsbeschréankung.
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10. Ergénzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrége

(1) Eine nachtragliche Anderung oder Kirzung des durch den Wirtschafts-
prufer gepriften und mit einem Bestitigungsvermerk versehenen Abschlus-
ses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Verdffentlichung nicht statt-
findet, der schriftichen Einwilligung des Wirtschaftspriifers. Hat der Wirt-
schaftspriifer einen Bestétigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf
die durch den Wirtschaftsprifer durchgefiihrte Priifung im Lagebericht oder
an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Ein-
willigung des Wirtschaftspriifers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestdtigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf flinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergénzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstandig
zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfihrungsauftrage. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestelite Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaldt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dall der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag Ubernommen hat. In diesem Falle hat der Auf-
traggeber dem Wirtschaftspriifer alle fir die Wahrung von Fristen wesent-
lichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen,
daf} dermn Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftichen Vereinbarung umfaBt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererkldrungen fir die Einkommensteuer,
Kérperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermogensteuer-
erklarungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschliisse und sonstiger, fiir die Besteuerung erforderlicher
Aufstellungen und Nachweise

b

—

Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuemn

Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

O
—

d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wasentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftspriifer fur die laufende Steuerberatung ein Pauschal-
honorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter
Abs. 3 d) und e) genannten Tétigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kdrper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermdégensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuem und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerb-
steuer,

die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und

b

—

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhhung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebs-
veriulerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserkldrung als
zusétzliche Tétigkeit iibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmafiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglnstigungen wahr-
genommen worden sind. Eine Gewéhr flr die vollstandige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht ber-
nommen.

12. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze verpflichtet, (iber alle
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit flir den Auf-
traggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschéaftsverbindungen
handelt, es sei denn, daR der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht ent-
bindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
AuBerungen iiber die Ergebnisse seiner Tatigkeit Dritten nur mit Einwilligung
des Auftraggebers aushéndigen.

(3) Der Wirtschaftspriifer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftspriifer ange-
botenen Leistung in Verzug oder unterlaft der Auftraggeber eine ihm nach
Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirschaftsprifer zur
fristlosen Kundigung des Vertrages berechtigt. Unberihrt bleibt der Anspruch
des Winschaftsprifers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter-
lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufivendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirt-
schaftsprifer von dem Kindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusétzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergiitung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprliche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Ver-
gutung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig fest-
gestellten Forderungen zulassig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftspriifer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung
eines Auftrages ihm (bergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen
sowle den (iber den Auftrag gefiihrten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Anspriiche aus dem Auftrag hat der Wirtschafts-
prufer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die
er aus Anlall seiner Taligkeit fiir den Auftrag von diesem oder fiir diesen
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fur den Schriftwechsel zwischen dem Wirt-
schaftspriifer und seinem Auftraggeber und filr die Schriftstiicke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt, Der Wirtschaftspriifer kann von
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurlickgibt, Abschriften oder Foto-
kopien anfertigen und zurickbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Fiir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fir BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff

Anlage |
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SONDERBEDINGUNGEN FUR DIE ERHOHUNG DER HAFTUNG IM
RAHMEN DER ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN VOM
1. JANUAR 2002

An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten
Betrage von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio.

Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht uner-
heblich ubersteigt, ist die BDO AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft auf Verlangen des Auftrag-
gebers bereit, bei Moglichkeit einer Hoherversicherung bei einem deutschen Berufshaftpflicht-
versicherer dem Auftraggeber eine entsprechend hohere Haftungssumme anzubieten, wobei uber
einen dadurch entstehenden Pramienmehraufwand noch eine gesonderte Vereinbarung zwischen
dem Auftraggeber und der BDO AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft zu treffen ware.

Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit fur eine berufliche Leistung, ins-
besondere bei einer gesetzlichen Priifung, eine hohere oder niedrigere Haftungssumme gesetz-
lich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.

Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO AG Wirtschaftsprufungsgesell-
schaft im Rahmen der erhohten Haftungssumme nur in dem MaBe, in dem ein Verschulden
ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhaltnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des
Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen Auftrags-
durchfiihrung mit anderen Berufsangehorigen. Wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zur
Auftragsdurchfilhrung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO AG Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft nur fur ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten.

BDO AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Anlage |
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Gesamtabschluss 2010
der Stadt Hagen

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Gesamtabschluss 2010 der Stadt Hagen wurde nach den Vorschrif-
ten des § 116 Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271) aufgestellt und wird hiermit gemaR §
116 Abs. 5 Go NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW zur Bestatigung vorgelegt.

Hagen, den 27.8.2015

Ve

- —————

Christoph Gerbersmann
Stadtkdmmerer

Bestitigungsvermerk

Der vorliegende Gesamtabschluss 2010 der Stadt Hagen wird hiermit gemani § 116
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 8. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 24.05.2011 (GV NRW 8. 271) i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW bestatigt.

Hagen, den 27.8.2015

Z % / ]

Erik O.{8thulz
Oberbirgermeister







IGE96 L ¥ 0.8E

LE'7.97906°028°2

VAISSVd sWwng

IGE96 LFL 08T

LE'7.9'906° 0282

VALLMY swwng

L6'Z98°68Z L 6L'8£0°Z99°L Punzuaibgesbunuysay annyy| ¢
Sl LBV GETLE 59'091°¥00'82 123 apinb L4
000097 JE2 00'0 suabowuannepwn sap aladeduspn| ©7F
OF'¥59°20L 62 SL'9F9FF00E spuejsusbabsusbowls) sbnsuos| 222
aFZav 0L0L0L CEFEY Z2L¥E uabuniapiod| L'ZE
88'9ELELL0EL 80'L80°2EETLL apuelsuababsuabowaap
ZELAL TV EL 06°06£°89.°02 Bunzuaibgesbunuyoay anissed| g abnsuos pun uabuniapioy
G6'E9L'G06 201 96'GLOZIL PR uauANUMpuIaA 200sU0s| oy 000 00’0 uabun|yezuy ajaisialas
26 LS9'GRS GE 6Z'6OF 89078 uabumsia] pun uabuniajar] sne usPaUMpuIIan| S| LE'OE0LOVLL LLI0LGOVEL Ualejn ‘alojssgalag pun -sliH -yoy
GE'E6B G505 62'L0L°E9L UBWILLOY Y36 UUEYISUIM USLIYEUINENPaIY L6960 L9F L1 11 10VS0FEL LTI
aip ‘uabuebion sne uapeyyapuiquapn| ¥'¥| F6'FZELGEEAL 05672 922°651 uabouuaanen
00'85E° J6Y 2G6 18'1p0098C7IG0°L buniayoissieupinbi 95 ¥0LGSR'E 2905992 2 uabunyiasny
INZ USYpaty SNE UspauMpuIIan| £F| BB LZSLLZ 98 LS¥#E9 22508 suabpuuanabe|uy sap alaldedyam
92 E26 L¥ L ESy 89'LYS 68T Y uauonisanu] 1n} uajpaly sne usyayydpuigian] | 000 00’0 ualfguuanapuog
0o 00'0 uaysuy| Ly B LLLTES OF'SE9°955 usbunBijislag sbuan
ZO'GEECFOPSS L | 6S°0LL690°PZ9L usuayudlipulgqan| "v| 10780700851 FC8OL LPPERL UsLuyaulaun UsyaIZoSse Ue ajlsjuy
PGOBSLICLG oL LGE6IGLS uabunjia)syony abnsuos| 6°¢| ZL0LELLOL £O'095° 262 L uslllysulalun Uauapunglsa UE ajlally
0000009 0¢'8rGe uabunyeisyonuenals| v'c| GL'OEEGLOBYE 95'G95°LGL'GEE uabejuezueury
91 €98 ¥09°GS 96 BV EVLCY uabunjiaisyomsbunyeypuelsul| ¢°¢| 2EJEGELLL L00ELF09LE neq Wi uabe|uy pun uabun|yezuy alalsialas
00000088 00'000°08¢ us)seY pun usiuodag Jny usbunjis)syany| z'¢| 0£'9LZ9VFSL £6'880°F5L AL bunyessnesyeyasan pun -sgauieg
0E'¥GY 1 20°9FE LC'BEEZZR0GE uabuni@isyrusuoisuad| 1'g| 0L'6L9886LE 95 /9. 25 9g abnaziyeq
00'P06 BT #SF 21'9LL 910 8F Y uabunj=1s¥ony| ‘¢ ‘usbE(UY 8YISIULYIE] PUN USUIYDSEN| O
L6 LLEB6LF TLEIZIVEY us)sodiapuos abnsuos| v'Z| L5'SZELLEDL LSSE8FLE DL 13|EWHUBPINYNY pun apuglsuababisuny| Gz'L
L8'/6'BBET 0Z'84¥'650'G Ua1g|bsneUaIYNgan uap Inj us)sodlapuos| £'7| SE'CISEEEY Z6S.E6ET T Uspog pun punig usplialy ine usineg| +'7L
00'ELE 9FZ #SL 00 LEGZSTTGL abeiyag 1nj uaysodlapuos | Z'Z| +2'062 ZEZGEE | 02'¥E6'GOR LEE L uabguuiaanpnisegu|| £Z°1
99660 ¥2L 1LBE 09'04 ¢ JCCRRE uabunpuamnz Inj ussodiapuos | L'Z| Z0'GESEIVEES 291957091628 aay aydia|fsyImspuniG
8€'000° 655 ZFS 25°6LE°LBE 098 usysodiapuos| 'z pun a¥anIspunIo siNeqag| 2zl
86869876 ¥5'952°096°0L Jayeyos||asan Jalapue aiBjuy a1p 1y usjsodsydis|bsny | ¥'L| /52887 L.9°82L 96'LLT9T6 L2 Bjyaay ayaizibsanispunid
C20E0 6P ECL- GZ'0FDIGLGEL siugablasalyefuesan| 'L pun ayamspunis snegaguny| LZL
ZLOEVCIOF ZI9EV GO uabepfoniapuos | 'L LOZZ09EZEGHE PrOsT R0 GEVE uabejueyaes| 7'L
8E 8F0'ESL GEY 09'EEV'Z8STBT abepjony suswablly| 11| 95/15629€E Z9'VETBFLE apugsuababsualiouuay sjlausjewwy| |
G2 E¥3ST8 66T 26°920°L90°691 lendeyuabia| "L| zs'sss0005027) 29°982°800'799'2 uabowianabejuy| |
Hn3 Hn3 Hn3 Hn3
eliop, yelsyeyssag eliop, 1yelsyeyasan
YAISSYd YALLMY

Je}ISIaAlUNUIR] 3P JpelS

N3IOVH

oLo0Z 1 "L¢

Whz zuejlqiwesao







HAGEN [[5

Stadt der FernUniversitat

Gesamtergebnisrechnung

Pos. |+/- |[Ertrags- und Aufwandsarten

2010

1. +  Steuern und &hnliche Abgaben 175.026.281,51
2. +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.504.222,72
3. +  Sonstige Transferertrage 3.816.457,34
4. +  Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.896.777,69
5. +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.348.914,09
6. +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.056.432,24
7. +  Sonstige ordentliche Ertrage 38.389.969,92
8. +  aktivierte Eigenleistungen 7.651.493,26
9. +  Bestandsveranderungen 1.032.444,48
10. = Ordentliche Gesamtertrage 568.722.993,24
11. - Personalaufwendungen 198.975.796,61
12. - Versorgungsaufwendungen 12.561.692,47
13. - Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen 114.463.939,80
14. -  Bilanzielle Abschreibungen 72.495.812,42
15. - Transferaufwendungen 140.096.528,94
16. -  Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.515.291,81
17. = Ordentliche Gesamtaufwendungen 659.109.062,05
Ordentliches Gesamtergebnis
18. = (=Zeilen10und 17) -90.386.068,81
19. + Finanzertrége 19.520.165,14
20. - Finanzaufwendungen -53.737.039,46
Gesamtfinanzergebnis
21. = (=Zeilen19und 20) -34.216.874,32
Gesamtergebnis der laufenden
Geschiftstatigkeit
22. = (=Zeilen18und 21) -124.602.943,13
23. + AuRerordentliche Ertrage 137.160,00
24. - AuRerordentliche Aufwendungen -3.213.702,02
AuBerordentliches Gesamtergebnis
25. = (=Zeilen23und24) 3.076.542,02
Anderen Gesellschaftern
26. - zuzurechnendes Ergebnis -1.477.555,15
27. Gesamtjahresergebnis -129.157.040,30







HAGEN ||
Stadt der FernUniversitat

Gesamtabschluss

Anhang
zum Gesamtabschluss
der Stadt Hagen

zum 31.12.2010

Anhang zum Gesamtabschluss 2010 1



HAGEN ||
Stadt der FernUniversitat

Inhaltsverzeichnis

1  Allgemeine HINWEISE.........cooiiieeeeciiiiiiiiirrriscscs s s s s s e s s s s s s s s s e nnnns 4
1.1 Rechtliche Grundlagen ... 4
1.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises. ..., 4
1.3 Angaben zu Konsolidierungsmethoden .............ccooooiiiiiiiiiiiiine 6
1.3.1  KapitalkonNSOlIErUNG.........uuuiiiiiiiiiiiiiiieie ettt 6
1.3.2  SchuldenkonSOldIErUNG ...........euuuieiieeiiiiieieeiiieeeeeeeee e eeeeeees 6
1.3.3 Aufwands- und Ertragskonsolidierung ..................eeeeeeeeeeiieeieieeeeeeeeeeeennee. 7
1.3.4 Zwischenergebniseliminierung............uuiiii i 8

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden............cccooiiiiiiiiiinininiinnnnnncces 9
3 Erlauterungen zur Gesamtbilanz .............oooe e 12
g T G I R 12
3.1.1T  ANlageVerMOQEN.....ccoueii et e e e e e eeaa 12
3.1.2  UmIaufvermOgen. ... 19
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten...........cccoooooiiiiiiiiiiiiiiie e 21
3.2 P A S S IV A e —————— 22
3.2.1  Eigenkapital .........cooooiiniii e 22
3.2.2  SONAEIPOSIEN.. .ot e e e e e e e anaaaa 23
3.2.3 RUCKSIEIUNGEN ..o 25
3.2.4  VerbindliChKeiten.........ooee i 27
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten..........ccccoovviiiiiiiiiiieieeeiiee e, 29

4 Erlauterungen zur Gesamtergebnisrechnung .........ccccooiiiiiiiiiiiiniiniciciccine, 30
I (= To 1T o =Y o RS 30
4.1.1 Steuern und dhnliche Abgaben..................uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 30
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen............ccccoeeiviiiiiiiiiiie e, 31
4.1.3 Sonstige TranSferertrage ..........uuuuueuueeeeeiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeee e 32
4.1.4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte ..............ccoovvviveieeiceieeeeeee, 32
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 33
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen...........ccccooeovviiiiiiiiiiiec e, 33
4.1.7 Sonstige ordentliche Errage..............uuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee 34
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen...........ccooooveiiiiiiiiiiee e 34
4.1.9 BestandsSVerdnderUnNgen ..............euuuueueeeeuiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 35
4.1.10 Ordentliche Gesamtertrage..........ccooovvvuiiiieee e e 35
N U1 411V o o ES7= T (= o SR 35
4.2.1 Personalaufwendungen ............cccooiiiiiiiiiiiiie e 35
4.2.2 VersorgungSaufWendUNGEN .............uuuuuueuuureiieeieieieiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 36
4.2.3 Aufwendungen flr Sach- und Dienstleistungen ................ccoovvviiinnnnnn... 36
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ................uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 37
4.2.5 Transferaufwendungen .........cccoooiiiiiiiiiiiiiee e 38
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.................ueveiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeee, 38
4.2.7 Ordentliche Gesamtaufwendungen...............cccoovviiiiiiiieee e 39
4.3 Ordentliches Gesamtergebnis .............oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 40
4.4 Gesamtfinanzergebnis...........ooouuuiiiiiiii i 40
441 FINANZEMIAQGE ... ueiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt ee et e ae e e e eeeeeeeeeeeeeeeeees 40
4.4.2 FinanzaufwWendUNQEN............coiieiiiiiiiiecee e 40
4.4.3 GesamtfiNaNZergebnis ...........uuuuuueiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeee e eeeeeees 41

Anhang zum Gesamtabschluss 2010 2



HAGEN ||
Stadt der FernUniversitat

4.5 Gesamtergebnis der laufenden Geschaftstatigkeit.................oiiiin. 41
4.6 Aulierordentliches Gesamtergebnis..........cccccceeeeeiiiiiiiiicccee e 41
4.6.1 Aulerordentliche ERrage ......ccooo i 41
4.6.2 Aullerordentliche Aufwendungen..................euueeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee 42
4.6.3 Aulerordentliches Gesamtergebnis................ueuvviieeiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeneee. 42

4.7 Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis............ccccevviiiiiiinnnn.e. 42
4.8 Gesamtjahresergebnis ...........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 43

5 Erlauterungen zur Kapitalflussrechnung ... 44
6 Haftungsverh@lniSSe........o e 45
6.1  BUrgschaften ... 45
6.2 Grundschulden ... 45
6.3  SicherungsUubereignuNgeN...........oooiiiiiiiiiiii 45
6.4 Sonstige, nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen...... 46

AR ST o1 13 4T T=30 N T =1 o X1 o 47
7.1 Vorgange von besonderer Bedeutung bei der Kernverwaltung.................... 47
7.2  Mitarbeiter im Vollkonsolidierungskreis ...........coooooooiiiniiiii 47
7.3 Anteilsbesitz des ,Konzern® Stadt Hagen ..........cccooeoiiiiiiiiiiiiiiiiies 48
T4 PIUTUNG s 48

Anlage 1 Gesamtkapitalflussrechnung
Anlage 2 Gesamtverbindlichkeitenspiegel
Anlage 3 Ubersicht Beteiligungsverhéltnisse

Anhang zum Gesamtabschluss 2010 3



HAGEN ||
Stadt der FernUniversitat

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Rechtliche Grundlagen

Gemall § 116 GO NRW in Verbindung mit § 49 GemHVO NRW hat die Gemeinde
zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss aufzustellen. Die-
ser muss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsgemalfer Buchfliihrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erldutern.

Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung
und dem Gesamtanhang. Des Weiteren ist dieser um einen Gesamtlagebericht nach
§ 51 GemHVO NRW und einen Beteiligungsbericht nach § 52 GemHVO NRW zu
erganzen.

Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung nach § 51 Abs. 3 GemHVO NRW
unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der
vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbesuches
bekannt gemachten Form und ein Gesamtverbindlichkeitsspiegel nach § 49 Abs. 3
GemHVO NRW i. V. m. § 47 GemHVO NRW beizufugen.

Laut § 51 Abs. 2 GemHVO NRW sind im Gesamtanhang die Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden der wesentlichen Posten der Gesamtbilanz und der Gesamter-
gebnisrechnung darzulegen, so dass ein sachverstandiger Dritter dies beurteilen
kann.

Das Geschaftsjahr fir den Gesamtabschluss entspricht dem Kalenderjahr.

1.2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises

In den Gesamtabschluss werden neben dem Einzelabschluss der Stadt Hagen ge-
maf § 116 Abs. 2 GO NRW die nachfolgenden — voll zu konsolidierenden - verselb-
standigten Aufgabenbereiche (bzw. Tochterunternehmen) einbezogen:

- HVG Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH

- HST Hagener Strallienbahn AG

- HGB HAGENBAD GmbH

- BSH Holding GmbH

- SEH Stadtentwasserung A6R (jetzt: WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen A6R)

- GIV Gesellschaft fur Immobilien und aktive Vermdgensnutzung der Stadt Ha-
gen mbH

Anhang zum Gesamtabschluss 2010 4
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- HAGEWE Hagener Gemeinnitzige Wohnungsgesellschaft mbH
- HUI Hagener Umwelt- und Investitionsgesellschaft GmbH

- HEB Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH

-  GWH Gebaudewirtschaft Hagen

- HABIT Hagener Betrieb fir Informationstechnologie - Systemhaus fir Hagen
und Ennepe-Ruhr

Alle in den Gesamtabschluss miteinbezogenen Unternehmen haben ihren Sitz in
Hagen. Da Uber den HVG - Konzern ein mal3geblicher Einfluss auf die ENERVIE
Sudwestfalen Energie und Wasser AG vorhanden ist, wird dieses assoziierte Unter-
nehmen nach der Equity-Methode mit den Werten aus dem HVG-Konzernabschluss
in den Gesamtabschluss aufgenommen. Die Einbeziehung der ENERVIE in den
HVG-Konzern  erfolgte zum  01.01.2007 auf Basis des ENERVIE-
Konzernabschlusses zum 31.12.2006. Das anteilige Eigenkapital ist mit dem Buch-
wert (§ 312 Abs. 1, S. 1. Nr. 1 HGB) angesetzt. Der aktivische Unterschiedsbetrag ist
auf die entsprechenden Anlageguter verteilt worden und wird Uber einen Zeitraum
von 15 bis 25 Jahren abgeschrieben.

Zu beachten ist, dass von der Einbeziehung des Teilkonzerns HVG in den Gesamt-
abschluss Abstand genommen wurde. Vielmehr flieBen nun die drei grof3ten Téch-
tergesellschaften der HVG, welche als wesentliche Beteiligung angesehen werden,
einzeln in den Gesamtabschuss der Stadt Hagen ein. Hierbei handelt es sich um

- Hagener Strallenbahn GmbH,
- Hagenbad GmbH und
-  BSH Holding GmbH

Des Weiteren wurden verbundene Unternehmen mit unwesentlichem Einfluss auf die
Vermdégens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage gemaf § 49 Abs. 4 GemH-
VO NRW i. V. m. § 296 Abs. 2 HGB nur mit der Anschaffungskostenmethode in den
Gesamtabschluss miteinbezogen und werden weiterhin unter ,Anteile an verbundene
Unternehmen® ausgewiesen.

Die BSH Holding GmbH wurde durch Beschluss der Gesellschaftsversammlung im
Rahmen einer Anpassung des Gesellschaftsvertrages am 14.07.2010 in die BSH
Betrieb fur Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH (BSH gem. GmbH) umfirmiert.
Zum gleichen Zeitpunkt wurden die Tochtergesellschaften Jugendhilfe Selbecke
gem. GmbH und Seniorenzentrum Buschstralle gem. GmbH auf die BSH gem.
GmbH zur ErschlieRung von Kostenvorteilen verschmolzen.

Weitere Verdnderungen der Beteiligungen durch Ubernahme, Erwerb, VerauBerung,
Grundung oder Liquidation haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben. Eine de-
taillierte Aufstellung zu den Anteilen bzw. zu den Beteiligungsverhéltnissen der Stadt
Hagen kann der Anlage 3 sowie dem Beteiligungsbericht entnommen werden.
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1.3 Angaben zu Konsolidierungsmethoden

1.3.1 Kapitalkonsolidierung

Gemal § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 301 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HGB wurde die
Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode zum Erwerbszeitpunkt
01.01.2008 vorgenommen. Nach dieser Methode wird das konsolidierungspflichtige
Eigenkapital mit den Zeitwerten angesetzt, die sich nach einer vollstdndigen Neube-
wertung aller Vermégensgegenstéande und Schulden ergibt.

Im Rahmen der Aufstellung der kommunalen Eréffnungsbilanz der Stadt Hagen zum
01.01.2008 wurde das kommunale Beteiligungsvermégen zu vorsichtig geschétzten
Zeitwerten bewertet. Diese Zeitwerte stellen gemal § 92 Abs. 3 GO NRW fiktive An-
schaffungskosten zum Eréffnungsbilanzstichtag dar. Es wird so die Anschaffung der
kommunalen Beteiligungen zum Stichtag der kommunalen Eréffnungsbilanz ange-
nommen.

Die bei der Erstkonsolidierung aufgedeckten Stillen Reserven bzw. Stillen Lasten
wurden soweit wie méglich den betreffenden Bilanzposten zugeordnet. Die dariiber
hinaus verbleibenden Unterschiedsbetrage zwischen dem Beteiligungsbuchwert und
dem anteiligen Eigenkapital der verselbstandigten Aufgabenbereiche wurden im Ge-
samtabschluss als aktivische oder passivische Unterschiedsbetrdge nach den
Grundsatzen von § 50 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO NRW i.V. m. § 309 Abs. 1 S. 3
HGB behandelt. Das heil3t, dass die aktivischen Unterschiedsbetrage in Héhe von
37.534 T€ sowie die passivischen Unterschiedsbetrdge in Ho6he von 9.951 T€ mit der
Allgemeinen Rucklage erfolgsneutral verrechnet worden sind.

1.3.2 Schuldenkonsolidierung

Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung werden nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO
NRW i. V. m. § 303 Abs. 1 HGB alle Bilanzposten mit Forderungs- und Verbindlich-
keitscharakter zwischen den vollkonsolidierten verselbstandigten Aufgabenbereichen
aufgerechnet.

Zu den Bestandteilen der Schuldenkonsolidierung gehéren folgende Bilanzposten
auf der Aktivseite:

- Ausleihungen an voll zu konsolidierende verbundene Unternehmen
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

- Sonstige Vermdgensgegenstédnde

- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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auf der Passivseite:

1.3.3

Sonderposten flir Zuwendungen

Sonstige Riickstellungen

Verbindlichkeiten aus Krediten fir Investitionen
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung

Verbindlichkeiten aus Vorgéngen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Bei der Aufwands- und Ertragskonsolidierung werden gemaf § 50 Abs. 1 GemHVO
NRW i. V. m. § 305 Abs. 1 HGB die Ertrage zwischen den in den Gesamtabschluss
einbezogenen verselbstandigten Aufgabenbereichen mit den auf sie entfallenden
Aufwendungen verrechnet, sofern sie nicht als Erhéhung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen oder als aktivierte Eigenleistung auszuweisen sind.

Der Anwendungsbereich der Aufwands- und Ertragskonsolidierung im Vollkonsolidie-
rungskreis erstreckt sich dabei im Wesentlichen auf die Konsolidierung der:

Steuern und ahnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sonstige ordentliche Ertrage

Ertrdge aus Gewinnabflihrungsvertragen

Ertrage aus Beteiligungen und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermdgens
Aufwendungen aus der Personalgestellung
Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen

Aufwendungen aus Gewinnabflihrungsvertragen
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
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Auf eine Eliminierung von Zwischenergebnissen nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO
NRW i. V. m. § 304 HGB wird verzichtet, da die Ermittlung der zu eliminierenden Be-
trdge einen unverhaltnismalig hohen Zeitaufwand erfordert und fur die Vermittlung
eines den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermdgens-,
Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Hagen von untergeordneter Be-
deutung ist.

1.3.4 Zwischenergebniseliminierung
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2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Jahresabschlisse der einbezogenen verselbstandigten Aufgabenbereiche wur-
den fir den Gesamtabschluss entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grund-
satzlich einheitlich nach den bei der Stadt Hagen geltenden Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden aufgestellt, sofern gemall § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i. v. m. §
308 Abs. 2 Satz 3 HGB deren Auswirkungen fur die Vermittlung eines den tatsachli-
chen Verhéltnissen entsprechenden Bildes der Vermégens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzgesamtlage des Gesamtabschlusses nicht von untergeordneter Bedeutung
sind.

Aus dem Grundsatz des Vorsichtsprinzips gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO NRW
ergibt sich, dass eher zu niedrig als zu hoch bewertet wurde und dass - im Gegen-
satz zu nicht realisierten Gewinnen- die vorhersehbaren Risiken und Verluste zum
Bilanzstichtag zwingend berucksichtigt wurden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollstéandigkeit sollen in der Bilanz sdmtliche Ver-
mdgensgegenstdnde und Schulden dargestellt werden. An dieser Stelle ist darauf
hinzuweisen, dass bereits im Rahmen der Erstellung der Eréffnungsbilanz der Stadt
Hagen einige Vermdgensgegenstande und Schulden nicht abschliel3end erfasst, be-
wertet und bilanziert werden konnten. Um welche Vermdgensgegenstédnde und
Schulden es sich hierbei im Einzelnen handelt, kann dem Jahresabschluss 2010 der
Stadt Hagen entnommen werden. Die Erfassung, Bewertung und Bilanzierung wird
im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Hagen nach den Vorschriften des
§ 57 GemHVO NRW nachgeholt.

Als Bewertungsgrundsatz wurde ganz Uberwiegend das Prinzip der Einzelbewertung
angewandt. Es besagt, dass Vermégen und Schulden zum Bilanzstichtag einzeln zu
bewerten sind. Davon sind Vermdgensgegenstande ausgenommen, die nicht selb-
standig nutzbar sind und mit anderen Vermégensgegenstédnden eine Bewertungs-
einheit (Sachgesamtheit) bilden.

Die Verteilung der Stillen Reserven im Rahmen der Uberleitung der handelsrechtli-
chen Jahresabschlisse erfolgte allerdings entgegen dem Einzelbewertungsgrund-
satz vereinfachend auf Bilanzpostenebene. Die Abschreibung der Stillen Reserven
erfolgt — soweit erforderlich — linear Uber die durchschnittlichen Abschreibungsdauern
innerhalb der jeweiligen Bilanzposition.

In bestimmten Fallen wurde im Einzelabschluss der Stadt Hagen fir Vermbgensge-
genstdnde des Sachanlagevermdgens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege
der Festwertbewertung gemall § 34 Abs. 1 GemHVO NRW durchgefiihrt, soweit
hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen erftllt wurden.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermdgensgegenstande wurden zu An-
schaffungskosten vermindert um jeweilige Abschreibungen bewertet. Unentgeltlich
erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermbgensgegenstédnde werden
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nicht bilanziert.

Das Sachanlagevermdgen wird zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten be-
wertet und um die Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungs-
dauer vermindert. Eine Anpassung von Nutzungsdauern der einbezogenen verselb-
standigten Aufgabenbereiche an die drtliche Abschreibungstabelle war aus Wesent-
lichkeitsgrinden nicht notwendig.

Die Bewertung von geringwertigen Vermdgensgegenstanden (kurz GVG) erfolgte bei
der Stadt Hagen im Einzelabschluss gemaR § 33 Abs. 4 GemHVO NRW in verein-
fachter Form. Bei GVG handelt es sich um Vermégensgegenstdnde des beweglichen
Anlagevermdgens, die selbstédndig genutzt werden kdnnen, einer Abnutzung unter-
liegen und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertméafRig den Betrag von
410 € netto nicht Gberschreiten.

Demgegenliber wurden bei den einbezogenen verselbsténdigten Aufgabenbereichen
die Anschaffungskosten bis 150,00 € unmittelbar im Aufwand erfasst und Anschaf-
fungskosten ab 150,00 € bis 1.000,00 € wurden als Sammelposten tber 5 Jahre li-
near abgeschrieben. Auf eine Anpassung im Rahmen der Vereinheitlichung wurde
verzichtet, weil eine Anpassung an die NKF-Vorschriften sehr aufwendig wére und in
Summe geringfugig ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermégensgegenstande sind mit den Nennbetragen
unter Beriicksichtigung erkennbarer Ausfallrisiken aktiviert.

Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermégens erfolgte zu Anschaffungskosten
bzw. zum niedrigeren Wert am Abschlussstichtag.

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungs-
posten ausgewiesen werden, mit den Nennbetrdgen berlcksichtigt worden.

Die Sonderposten fir Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbe-
scheide berlcksichtigt und den subventionierten Vermégensgegenstadnden gegen-
Ubergestellt. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der gegeniiberge-
stellten Vermdgensgegenstéande ertragswirksam aufgeldst.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risi-
ken ist durch die Bildung von Ruckstellungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Ruckstellungen fiir Pensionen und ahnliche Verpflichtungen der Stadt Hagen
sowie die in den Konsolidierungskreis einbezogenen verselbstédndigten Aufgabenbe-
reiche wurden nach versicherungsmathematischen Grundsatzen berechnet und ge-
mafR § 36 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Zinsful von 5 % auf den Barwert abge-
zinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Riickzahlungsbetrag.

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbe-
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trag.

Es wurden keine aktiven latenten Steuern auf steuerlich verwertbare Verlustvortrage
bilanziert. Ferner wurden entgegen den Regelungen des deutschen Rechnungsle-
gungsstandards ,Latente Steuern im Konzernabschluss“ (DRS 10) auch keine passi-
ven latenten Steuern auf die im Rahmen der Uberleitung auf die Kommunalbilanz
aufgedeckten stillen Reserven gebildet. Die Ermittlung latenter Steuern auf Ebene
des kommunalen Gesamtabschlusses ist ein wesensfremdes Element, da die Kom-
mune sowohl Steuerpflichtiger als auch Steuerberechtigter ist. Im Gesamtabschluss
der Stadt Hagen wurde auf der Grundlage der Empfehlung des ,Praxisleitfadens zur
Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses® zum Umgang mit latenten Steuern auf
die Ermittlung und den Ausweis von latenten Steuern verzichtet.

Weitere Angaben sind den Erlauterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den
Positionen der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.
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3 Erlauterungen zur Gesamtbilanz

3.1 AKTIVA
3.1.1 Anlagevermégen

Immaterielle Vermogensgegenstiande

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 3.148.234,62 3.629.517,56

Unter den immateriellen Vermdgensgegenstédnden des Anlagevermégens wurden die
Vermobgensgegenstande aktiviert, die entgeltlich von Dritten erworben wurden und
darlber hinaus selbstédndig bewertbar sind. Unentgeltlich erworbene oder selbst her-
gestellte immaterielle Vermdgensgegenstédnde gemal § 43 Abs. 1 GemHVO NRW
wurden nicht aktiviert.

Im Vergleich zum Geschéftsjahr 2009 ist der Wert der immateriellen Vermégensge-
genstédnde um einen Betrag von rd. 480 T€

gesunken.

Sachanlagen

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 2.425.708.486,44 2.453.296.022,01
Zusammensetzung und Entwicklung:
Bezeichnun 31.12.2010 31.12.2009
ung EUR EUR

Unbebaute Grundstiicke und grundstiicks-
gleiche Rechte

127.926.211,96

128.677.882,57

Bebaute Grundstiicke und grundstucksglei-
che Rechte

835.160.561,67

829.463.639,02

Infrastrukturvermogen

1.291.805.934,80

1.295.232.290,84

Bauten auf fremden Grund und Boden

4.289.975,92

4.389.575,95

Kunstgegensténde und Kulturdenkmaler

76.314.825,51

76.311.825,51

Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge

36.452.767,58

31.988.619,10
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Bezeichnun 31.12.2010 31.12.2009
9 EUR EUR
Betriebs- und Geschaftsausstattung 16.154.088,93 15.446.216,30

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

37.604.120,07

71.785.972,72

Summe

2.425.708.486,44

2.453.296.022,01

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermdgensgegenstéande erfasst, die fir
Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgutern,
zur Uberlassung an Dritte oder fiir eigene Verwaltungszwecke vorhanden sind und
langer als ein Geschaftsjahr genutzt werden. Hierunter wurden sadmtliche, selbstén-
dig nutzbare Vermdgensgegensténde erfasst, an denen der Konzern das wirtschaftli-

che Eigentum innehat.

Unbebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

127.926.211,96

128.677.882,57

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Grunfldchen 62.792.799,19 61.5818.574,06
Ackerland 2.394.134,00 2.394.240,00
Wald und Forsten 14.221.545,80 14.209.247,80

Sonstige unbebaute Grundstiicke

48.517.732,97

50.555.820,71

Summe

127.926.211,96

128.677.882,57

Unbebaute Grundstiicke sind Grundstlicke, auf denen sich keine benutzbaren, bzw.
wesentlichen Geb&ude befinden. Die auf diesen Grundstiicken befindlichen und ggf.
abzuschreibenden unterschiedlichen Aufbauten oder Anlagen stellen selbstandige
Vermdgensgegenstande dar, die getrennt vom jeweiligen Grund und Boden zu akti-
vieren sind.

Im Einzelabschluss der Stadt Hagen wurden fir den Grund und Boden ,Wald“ zwei
Vermdgensgegensténde bilanziert. Zum einen der Bodenwert ,Wald“, der sowohl
den Bereich in als auch aullerhalb Hagens (Ennepetal) beinhaltet und zum anderen
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den Bodenwert ,Flurbereinigung Waldbauer®, da es sich bei letzterem um ein laufen-
des Verfahren handelt.

FUr den Aufwuchs des Waldes wurde von der Stadt Hagen als zugelassene Bewer-
tungsvereinfachung gemaf § 34 Abs. 2 GemHVO NRW ein Festwert angesetzt. Dies
begriindet sich unter anderem nach dem kommunal-forstwirtschaftlichen Grundsatz
der Nachhaltigkeit, der den Bestand des gemeindlichen Waldes schitzt, indem
Hiebsatze nur im Rahmen des Nachwuchses zugelassen werden.

Die Reduzierung dieser Bilanzposition in H6he von rd. 751 T€ ist im Geschéftsjahr
2010 im Wesentlichen auf die Grundstiicksverkaufe im Bereich der ,Sonstigen unbe-
bauten Grundsticke® zurlickzufihren. Verdul3ert wurden verschiedene Erbbau-
rechtsgrundstiicke sowie Gartenlédnder. Auflerdem wurden Teilflachen des Grund-
stiicks ,Wissenspark FeithstralRe” verauldert.

Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

835.160.561,67

829.463.639,02

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung 31.12.2010 31.12.2009

EUR EUR
Grundstiicke mit Kinder- und Jugendeinrich-
tungen 22.369.146,00 23.210.258,00

Grundstiicke mit Schulen

364.530.927,00

376.826.440,00

Grundstiicke mit Wohnbauten

75.444.343,78

77.829.125,90

Grundstlicke mit sonstigen Dienst-, Ge-
schéfts- und anderen Betriebsgeb&duden

372.816.144,89

275.905.369,07

Summe

835.160.561,67

829.463.639,02

Bebaute Grundstiicke sind Grundsticke, auf denen sich benutzbare Geb&ude befin-
den. Bei der Bilanzierung stellen die mit dem Grund und Boden verbundenen Ge-
baude und AulRenanlagen, wie zum Beispiel Garagen oder Gartenanlagen, selbstan-
dige Vermobgensgegenstande dar, die getrennt vom Grund und Boden als Aufbauten
auf diesem zu aktivieren sind.

Bei der Bilanzposition ,Bebaute Grundstiicke“ sind fiir das Geschéftsjahr 2010 Zu-
génge fir die Aktivierung einerseits im Bereich von Schulen und andererseits fir das
Karl-Ernst-Osthaus-Museum sowie die Enervie-Arena zu verzeichnen.
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Dem gegenuber stehen Abgange fir die Veraulierung der Grundschule Dahl sowie
der Abriss des Feuerwehrgeratehauses in Vorhalle. Im Ergebnis fihren diese zu ei-
ner Steigerung der Bilanzposition von 5,7 Mio. €.

Infrastrukturvermoégen

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR

Lt. Gesamtbilanz 1.291.805.934,80 1.295.232.290,84

Zusammensetzung und Entwicklung:

31.12.2010 31.12.2009

Bezeichnung EUR EUR

Grund und Boden des Infrastrukturvermo-

gens

104.580.107,07

103.568.368,97

Bricken und Tunnel

128.415.331,00

125.183.508,00

Gleisanlagen mit Streckenausristung und
Sicherheitsanlagen

460.276,63

109.514,75

Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungs-
anlagen

353.557.686,68

351.038.379,61

Stralennetz mit Wegen, Platzen und Ver-
kehrslenkungsanlagen

679.050.843,42

689.315.802,26

Wasserversorgungsanlagen

3.148.428,00

2.584.172,54

Abfallbeseitigungsanlagen

21.064.541,00

22.826.917,71

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermdgens

1.528.721,00

605.627,00

Summe

1.291.805.934,80

1.295.232.290,84

Unter dem Infrastrukturvermégen werden alle 6ffentlichen Einrichtungen, die nach
ihrer Bauweise und Funktion ausschlieBlich der &rtlichen Infrastruktur dienen, ange-
setzt.

Die sich im Eigentum der Stadt Hagen befindlichen Strallenentwasserungskanale
wurden nur teilweise mit ihren anteiligen Wiederbeschaffungszeitwerten bilanziert.
Die Erfassung, Bewertung und Bilanzierung des restlichen Teils wird im Rahmen des
Jahresabschlusses 2011 der Stadt Hagen gemal} der Vorschriften des § 92 Abs. 7
GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW erfolgen.

Unter der Position ,Verkehrslenkungsanlagen“ wurden Lichtsignal-, Schilder- und
Beleuchtungsanlagen, sémtliche Wegweiser sowie das Parkleitsystem und das LKW-
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Routing bilanziert. Die Anlageguter wurden jeweils einzeln erfasst und entsprechend
aktiviert.

Allerdings wird bei der Bewertung von Verkehrslenkungsanlagen auf eine Besonder-
heit hingewiesen. Die Bewertung der Leerrohre erfolgt im ,Festwertverfahren®. Der
Wert wurde auf Basis eines Einheitspreises fur ,Leerrohr 4-zligig” ermittelt.

Obwohl fur die Bilanzposition Zugédnge im Bereich Straldennetz mit Beleuchtung so-
wie das verrohrte Gewasser Muhlenbrinkbach gebucht wurden, reduziert sich der
Bilanzposten um rd. 3,4 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf den hohen Abschrei-
bungsaufwand des Haushaltsjahres 2010 bei der Stadt Hagen in H6he von ca. 22,3
Mio. € zurlickzufihren.

Zu den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermégens sind die Vermdgensgegen-

stande des Infrastrukturvermdgens zuzuordnen, die nicht bereits unter einer der zu-
vor genannten Positionen des Infrastrukturvermégens bilanziert wurden.

Bauten auf (konzern-)fremden Grund und Boden

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 4.289.975,92 4.389.575,95

Bei der SEH wurden umfangreiche Investitionen in Héhe von 3,9 Mio. € an Gebau-
den und Aullenanlagen sowie fur Betriebs- und Geschéftsausstattung und Immateri-
elles Vermdgen auf dem angemieteten Betriebshof Eilper Stralle als Bauten auf
fremden Grund und Boden bilanziert.

Kunstgegenstinde und Kulturdenkmaler

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 76.314.825,51 76.311.825,51

Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere Vermégensgegensténde, deren Erhal-
tung wegen ihrer Bedeutung fir Kunst, Geschichte und Kultur im 6&ffentlichen Inte-
resse liegt.

Hierzu gehéren bei der Stadt Hagen sadmtliche Kunstgegenstande des Karl-Ernst-
Osthaus-Museums, des Hohenhofs, des Stadtmuseums Hagens, des Museums fir
Ur- und Frihgeschichte Wasserschloss Werdringen und des Stadtarchivs, aber auch
die Kunst im 6ffentlichen Raum.
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Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 36.452.767,58 31.988.619,10

Zu dieser Bilanzposition gehdren samtliche vom unbeweglichen Vermdgen abge-
grenzte Betriebsvorrichtungen sowie Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne.
Weiterhin umfasst dieser Bilanzposten alle Fahrzeuge, die als Transport- und Ver-
kehrsmittel genutzt werden.

Alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden einzeln erfasst und
anhand ihrer Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden bei der
Stadt Hagen fiur das Haushaltsjahr 2010 Zugénge in H6he von circa 2,6 Mio. € ge-
bucht. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Anschaffung von Fahrzeugen der
Feuerwehr sowie die Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeraten. AufRerdem
wurde bei der Stadt Hagen ein Betrag von knapp 550 T€ fir die Ofenlinie des Krema-
toriums aktiviert. Die Gesamtverédnderung des Bilanzpostens ,Maschinen, technische
Anlagen, Fahrzeuge® fir das Haushaltsjahr 2010 liegt unter Berlcksichtigung der
Abschreibungen bei etwa 4,5 Mio. €.

Betriebs- und Geschiaftsausstattung

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 16.154.088,93 15.446.216,30

Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermégensgegenstande, die dem allgemei-
nen Geschéaftsbetrieb dienen, bilanziert. Hier werden unter anderem alle Einrich-
tungsgegenstande von Blros und Schulen sowie Spielsachen in Kindertageseinrich-
tungen und Jugendzentren grundsatzlich einzeln erfasst und bewertet.

Eine Ausnahme von der Einzelbewertung stellt der Medienbestand der Blicherei dar.
Dieser wird als Festwert gemal® § 34 Abs. 1 GemHVO NRW abgebildet. Der Fest-
wert ,Medienbestand Blicherei unterliegt keiner Abschreibung. Die hierfir unterjah-
rig getatigten Auszahlungen fur Neuanschaffungen werden als Aufwand gebucht,
aber als Investition in der Finanzrechnung abgebildet.

In diesem Zusammenhang wird auf die Bilanzierung des Fundus und des Bihnenbil-
des vom Theater hingewiesen. Diese ist bisher unterblieben, wird aber im Jahresab-
schluss 2011 der Stadt Hagen entsprechend der Vorschriften des § 92 Abs. 7 GO
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NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW nachgeholt. Die Bilanzierung erfolgt wie im Fall
des Medienbestandes in einem Festwert. Der Wert belauft sich insgesamt auf 50 T€.
Hiervon entfallen 35 T€ auf den Bereich Bihnenbild und 15 T€ auf den Bereich Fun-

dus.

Die Gesamtveranderung des Bilanzpostens ,Betriebs- und Geschéftsausstattung® ist
im Vergleich zum Vorjahr um ca. 707 T€ gestiegen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Lt. Gesamtbilanz

37.604.120,07

71.785.972,72

Unter dieser Bilanzposition sind die Aufwendungen fir noch nicht fertig gestellte
Sachanlagen zu erfassen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um gréRere Bau-
malinahmen wie beispielsweise die Mallnahmen im Bereich des Offenen Ganztags

bei Schulen.

Die betroffenen Mallnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen

Auszahlungen inklusive aktivierbarer Eigenleistungen angesetzt.

Aufgrund weiterer Ausgaben fir bereits begonnene Bauprojekte sowie diverser Neu-
baumalnahmen wurden im Geschaftsjahr 2010 bei der Stadt Hagen Zugange in Ho6-
he von circa 11,7 Mio. € gebucht. Gleichzeitig wurde ein Groliteil laufender Baupro-
jekte fertig gestellt und aktiviert (beispielsweise Aktivierungen im Rahmen der Mal3-
nahme ,Ortumgehung Boele®, ,Beseitigung des Bahniibergangs Herrenstralle®).

Finanzanlagen

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Lt. Gesamtbilanz

235.151.565,56

248.675.236,15

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnun 31.12.2010 31.12.2009
ung EUR EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen 1.298.560,63 1.011.910,72

Anteile an assoziierten Unternehmen

144.447.168,54

158.007.687,67

Ubrige Beteiligungen

556.635,40

582.711,29
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Bezeichnung

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Sondervermégen

0,00

0,00

Wertpapiere des Anlagevermébgens

86.582.694,51

86.217.821,89

Ausleihungen

2.266.506,48

2.855.104,58

Summe

235.151.565,56

248.675.236,15

Die Anteile an verbundenen Unternehmen weisen nach der konsolidierungsbeding-
ten Eliminierung der Buchwerte der verselbstandigten Aufgabenbereiche nur noch
Beteiligungen an verbundene Unternehmen mit unwesentlichem Einfluss aus.

Die als Sondervermégen im Einzelabschluss der Stadt Hagen bilanzierten Eigenbe-
triebe HABIT- Hagener Betrieb fir Informationstechnologie und GWH — Gebaude-
wirtschaft Hagen wurden durch die Kapitalkonsolidierung eliminiert.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermégens handelt es sich Uberwiegend um zwei
Wertpapierspezialfonds, die von der HVG gehalten werden. Diese Fonds sind aktuell
als Rentenfonds ausgerichtet und werden von zwei externen Fondsmanagern be-

treut.

3.1.2 Umlaufvermégen

Vorrite

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

12.405.107,77

11.461.096,91

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung 31.12.2010 31.12.2009

EUR EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.212.316,34 1.279.114,08
Waren 1.208.789,23 1.034.658,89
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 9.984.002,20 9.147.323,94
Summe 12.405.107,77 11.461.096,91
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Zum Vorratsvermdgen gehéren die Lagerbestédnde der Biromaterialbeschaffungs-
stelle, des Treibstoff- und Werkstattlagers der Feuerwehr und der Theaterwerkstatt.
Die Vorrate wurden einzeln, ggf. unter Berticksichtigung von Schliisselgré3en, er-
fasst und zum Anschaffungszeitwert bewertet.

Bei der Position ,Unfertige Leistungen® handelt es sich um noch nicht abgerechnete

Betriebskosten von der HAGEWE gegentiber den Mietern i.H. v. 7,1 Mio. € und von
der GWH gegenuber der Stadt Hagen i. H. v. 2,9 Mio. €.

Forderungen und sonstige Vermogensgegenstiande

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 114.827.081,08 130.713.136,88
Zusammensetzung und Entwicklung:
Bezeichnun 31.12.2010 31.12.2009
9 EUR EUR
Offentlich-rechtliche und privatrechtliche For-
derungen 94.782.434,93 130.713.136,88
Sonstige Vermdgensgegenstande 20.044.646,15 29.702.654,40
Summe 114.827.081,08 130.713.136,88

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus &ffentlich-rechtlichen Forderungen
(Gebuhren, Beitrage, Steuern) der Stadt Hagen sowie privatrechtlichen Kundenforde-
rungen der voll zu konsolidierenden Unternehmen.

Unter den Sonstigen Vermdgensgegenstéanden sind die dem Umlaufvermégen zuzu-
rechnenden Anspriche gegen Dritte bilanziert, die keiner anderen Aktivposition zu-
geordnet werden kdnnen. Einen wesentlichen Posten stellen dabei die Forderungen
an debitorischen Kreditoren in H6he von 11,9 Mio. € der Stadt Hagen dar.

Einen weiteren Anteil an den Sonstigen Vermdgensgegenstéanden bilden die bei der
Stadt Hagen konkret zur VerduRerung vorgesehenen Grundstiicke und Gebdude des
Anlagevermdégens i. H. v. 4,8 Mio. €, die im Umlaufvermégen unter Beriicksichtigung
des strengen Niederstwertprinzips — also zum aktuellen Verkehrswert — zu bilanzie-
ren sind.
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Wertpapiere des Umlaufvermoégens

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 0,00 237.600,00
Liquide Mittel
31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 28.004.160,65 21.439.491,15

Die Bilanzposition umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig
zur Disposition stehen. Dazu gehdéren in erster Linie die Bankguthaben.

Von den liquiden Mitteln entfallen 15,0 Mio. € auf die Stadt Hagen und 13,0 Mio. €
auf die voll zu konsolidierenden verselbstandigten Aufgabenbereiche.

Bankkonten mit negativem Bestand zum Bilanzstichtag werden unter den Verbind-
lichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung ausgewiesen.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 1.662.038,19 1.289.862,91

Durch die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden
grundsatzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berucksichtigt, soweit diese
Aufwand flr eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW sind Zuwendungen, die an einen Dritten geleistet
werden und die dort zu einem zu aktivierenden Vermdgensgegenstand fuhren, als
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz zu bilanzieren. Voraussetzung ist
ferner, dass die geleistete Zuwendung mit einer mehrjadhrigen und einklagbaren Ge-
genleistungsverpflichtung verbunden ist. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten i. H.
v. 1,1 Mio. € ist entsprechend der Erfullung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulé-
sen.
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3.2 PASSIVA

3.2.1 Eigenkapital

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

169.061.076,57

299.825.643,25

Das Gesamteigenkapital gliedert sich in folgende Bilanzpositionen:

Bezeichnung

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Allgemeine Riicklage

282.582.433,60

453.520.290,02

Sonderricklagen

4.675.426,72

4.675.426,72

Gesamtjahresergebnis

-129.157.040,29

-153.489.630,83

Gesellschafter

Ausgleichsposten fur die Anteile anderer

10.960.256,54

9.486.798,98

Summe

169.061.076,57

299.825.643,25

Die Allgemeine Rucklage umfasst nach der Kapitalkonsolidierung neben der Allge-
meinen Ricklage der Stadt Hagen auch die Gewinnrticklagen, Sonderriicklagen und
die Ergebnisvortrdge der in den Gesamtabschluss einbezogenen verbundenen Un-

ternehmen.

Bei der Erstkonsolidierung ergaben sich aktivische Unterschiedsbetrage in H6he von
37.534 T€ sowie passivische Unterschiedsbetrdge in Hoéhe von 9.951 T€, die nach
den Grundsatzen von § 50 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO NRW i.V. m. § 309 Abs. 1 S.
3 HGB erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rucklage verrechnet worden sind.

Die aktivischen Unterschiedsbetrage ergaben sich bei folgenden Unternehmen:

HVG 702.168,93
WBH 29.582.417,60
HEB 6.444.724,12
HABIT 804.573,30
Summe 37.533.883,95

Der passivische Unterschiedsbetrag setzte sich wie folgt zusammen:
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HST -2.684.729,02
HBG -259.868,41
HAGEWE -4.433.207,39
HUI -2.573.011,75
Summe -9.950.816,57b

Bei der Sonderricklage handelt es sich um eine Abwasserinvestitionspauschale
nach § 28 Abs. 4 GFG, die von der SEH gebildet wurde.

Der auf Minderheitsgesellschafter entfallende Eigenkapitalanteil ist innerhalb des
Konzern-Eigenkapitals gesondert als Ausgleichsposten fur die Anteile anderer Ge-
sellschafter ausgewiesen. Der Ausgleichsposten setzt sich im Wesentlichen aus den

Minderheitsanteilen von HUI, HEB und HAGEWE zusammen.

3.2.2 Sonderposten

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

560.991.319,52

542.559.665,38

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnun 31.12.2010 31.12.2009
g EUR EUR
Sonderposten fiir Zuwendungen 399.337.376,60 381.724.099,66

Sonderposten fir Beitrége

152.252.591,00

154.246.213,00

Sonderposten fir den Gebuhrenausgleich

5.059.478,20

2.389.974,81

Sonstige Sonderposten

4.341.873,72

4.199.377,91

Summe

560.991.319,52

542.559.665,38

Sonderposten fiir Zuwendungen

Gemal § 43 Abs. 5 GemHVO NRW mussen in der Bilanz die Finanzleistungen Drrit-
ter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermé-
gensgegenstanden erfolgen und zur Aufgabenerledigung beitragen, gesondert ange-
setzt werden. Sie dirfen nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des
damit finanzierten Vermoégensgegenstandes in Abzug gebracht werden.
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Die Sonderposten fir Zuwendungen, die auf der Grundlage der Zuwendungsbe-
scheide berticksichtigt und den subventionierten Vermégensgegenstédnden zugeord-
net wurden, resultieren in Héhe von 351,0 Mio. € aus dem Jahresabschluss der Stadt
Hagen und in H6he von 48,3 Mio. € aus den Jahresabschlissen der anderen einbe-
zogenen verselbstandigten Aufgabenbereiche.

Sonderposten fiir Beitrage

Fir die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von 6&ffentlichen Einrichtungen
oder Anlagen sowie von ErschlielBungsanlagen werden Beitrdge nach den §§ 8, 9
und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) oder nach § 127 des Baugesetzbu-
ches von den jeweils Beitragspflichtigen erhoben. Die Beitrage werden von den
Grundstiickseigentimern als Gegenleistung dafir erhoben, dass ihnen durch die
Mdoglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen
wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Da die erhobenen Beitrdge aus abgaben-
rechtlicher Sicht einmalige Finanzleistungen Dritter fiir gemeindliche Investitions-
malnahmen darstellen, sind diese bilanziell als Sonderposten zu erfassen und ent-
sprechend der Nutzungszeit der damit finanzierten Vermdgensgegenstande ertrags-
wirksam aufzulésen.

Der Sonderposten fur Beitrage setzt sich in Hohe von 126,4 Mio. € aus dem Jahres-

abschluss der Stadt Hagen und in H6he von 25,8 Mio. € aus dem Jahresabschluss
der SEH zusammen.

Sonderposten fiir den Gebiihrenausqleich

Der Sonderposten fiir den Gebihrenausgleich beinhaltet Jahresiberschiisse der
kostenrechnenden Einrichtungen aus der Gebuhrenkalkulation. Ein entstandener
Uberschuss ist wieder zweckentsprechend dem Aufgabenbereich zur Verfiigung zu
stellen, da die kostenrechnenden Bereiche nach § 8 KAG gehalten sind kostende-
ckend zu arbeiten.

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten ,Sonstige Sonderposten® sind alle sonstigen vermégens-
wirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewahrt worden sind, anzuset-
zen, soweit dabei die Voraussetzungen fir die Bildung eines Sonderpostens vorlie-
gen. Zu solchen Leistungen sind z. B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sach-
leistungen sowie rechtlich unselbstandige Stiftungen zu z&hlen.

Im Sinne des § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Schenkungen in Form von Geld- oder
Sachleistungen bilanziell wie erhaltene Zuwendungen zu behandeln. In diesen Fallen
werden die als Sachschenkung erhaltenen Vermdgensgegenstéande sowohl auf der
Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Entsprechend ihrer Nut-
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zungsdauer werden einerseits Abschreibungen und anderseits ertragswirksame
Sonderpostenauflésungen in gleicher Hohe in der Ergebnisrechnung erzeugt.

3.2.3 Riickstellungen

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

446.016.716,73

454.297.904,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Pensionsrickstellungen

350.822.938,31

346.681.454,30

Ruckstellungen fur Deponien und Altlasten

380.000,00

380.000,00

Instandhaltungsrickstellungen

43.148.478,96

55.604.863,16

Steuerrlckstellungen

85.448,30

60.000,00

Sonstige Rickstellungen

51.579.851,16

51.571.586,54

Summe

446.016.716,73

454.297.904,00

Pensionsriickstellungen

Die Pensionsrickstellungen beinhalten sowohl die Pensionsverpflichtungen nach
den beamtenrechtlichen Vorschriften als auch die Anspriiche auf Beihilfen. Auszu-
weisen sind bestehende Versorgungsanspriche sowie samtliche Anwartschaften
und andere fortgeltende Anspriiche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Fir die nach beamtenrechtlichen Vorschriften bestehenden Pensionsanwartschaften
wurden die Pensionsruckstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW durch Berech-
nung des auf dem Teilwert basierenden Barwertes auf der Basis eines Rechnungs-
zinsfuldes von 5% mit Hilfe einer zertifizierten Software (,Haessler Pensionsrickstel-
lung HPR 5%) gebildet. Hierbei erfolgte eine Trennung zwischen den aktiv beschéaftig-
ten Beamtinnen und Beamten und den bestehenden Versorgungsanspriichen der
Versorgungsempfangerinnen und Versorgungsempfangern. Die ausgewiesenen
Pensionslasten beinhalten Anspriiche der stadtischen Beamtinnen und Beamten, die
in den Eigenbetrieben, den stadtischen Gesellschaften und der ARGE téatig sind und
gleichzeitig aber einen origindren Versorgungsanspruch gegentiber der Stadt haben.
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Auch fur Anspriiche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (LBG) sowie an-
dere Anspriiche aulerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes sind Ruickstellungen
zu bilden. Der Barwert fur diese Anspriiche wird aus dem Verhéltnis der Beihilfeaus-
zahlungen an Versorgungsempfanger zu den gezahlten Versorgungsbeziigen ermit-
telt.

Eine Anpassung der nach handels- bzw. steuerrechtlich bewerteten Pensions-, Bei-
hilfe- und Altersteilzeitrickstellungen auf die Vorschriften der GemHVO und GO
NRW wurde in den verselbsténdigten Aufgabenbereichen entsprechend vorgenom-
men.

Der wesentliche Anteil an den Pensionsrickstellungen bezieht sich auf die bei der
Stadt Hagen beschaftigten Beamten in Hohe von 322,2 Mio. €.

Riickstellungen fiir Deponien und Altlasten

FUr die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie Sanierung von Altlasten
hat die Stadt Hagen gemaf § 36 Abs. 2 GemHVO NRW Rickstellungen in Héhe der
zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorge-
malinahmen angesetzt.

Instandhaltungsriickstellungen

FUr unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Ruckstellungen anzusetzen,
wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als
bisher unterlassen bewertet werden muss. Die MaRnahmen, aus denen sich der Ge-
samtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthal-
ten.

Die Instandhaltungsriickstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung 31.;2.2010 31.12.2009

UR EUR
Gebidude 27.481.031,35 37.161.131,37
Strallen 12.285.059,30 14.193.726,18
Sonstige Sachanlagen 3.382.388,31 4.250.005,61
Summe 43.148.478,96 55.604.863,16

Bei den Riuckstellungen fir sonstige Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen
um die von der SEH vorzunehmende Kanalsanierung in H6he von 3,4 Mio. €.
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Sonstige Riickstellungen

Ruckstellungen, die keiner anderen Position zugeordnet werden kénnen, sind unter
den sonstigen Ruckstellung folgendermalen bilanziert worden:

Die Ruckstellungen fur Altersteilzeit wurden fur alle ab dem Zeitpunkt der tatsachli-
chen Inanspruchnahme der Altersteilzeit bis zum Bilanzstichtag 31.12.2010 erworbe-
nen Anspriche auch wahrend der Freistellungsphase zu erbringende Leistungen
gebildet.

Zum Bilanzstichtag wurden fiir geleistete Uberstunden bzw. Gleitzeitiiberhdnge und
fur nicht genommenen Urlaub Rickstellungen zuriickgestellt. Hierbei hatte bereits
die Kernverwaltung geleistete Uberstunden der Feuerwehr, die sich nur auf Beamte
beziehen und aus der Anderung der EU-Richtlinie fiir Bereitschaftszeiten resultieren,
in H6he von 2,5 Mio. € hinzugerechnet.

Des Weiteren enthélt diese Bilanzposition Verpflichtungsriickstellungen nach § 36
Abs. 4 GemHVO NRW. Es handelt sich um in 2010 entstandene Verpflichtungen ge-
genulber Dritten (AuRenverpflichtung), die dem Grunde und/oder der H6he nach zum
Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind.

Ansonsten wurden Betrage fur noch nicht abgerechneten Verdienstausfall, Gerichts-

und Anwaltskosten fir laufende Prozesse, die Tariferhéhung fir das Orchester und
Leistungsabrechnungen des Fachbereiches Soziales in 2010 fir 2011 zuriickgestellt.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Lt. Gesamtbilanz

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

1.624.069.170,59

1.554.645.989,62

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

Verbindlichkeiten aus
Krediten fur Investitionen

444.289.541,68

453.141.922,26

Verbindlichkeiten aus
Krediten zur Liquiditatssicherung

1.057.386.041,87

957.497.358,00

Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kredit-

aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 163.101,79 505.893.39
Bezeichnung 31.12.2010 31.12.2009

EUR EUR
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 38.068.469,29 35.595.651,98

Anhang zum Gesamtabschluss 2010

27



HAGEN ||
Stadt der FernUniversitat

Sonstige Verbindlichkeiten 84.162.015,96 107.905.163,99

Summe 1.624.069.170,59 1.554.645.989,62

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegentber Dritten. Diese sind
grundsatzlich einzeln erfasst und mit dem Ruckzahlungsbetrag angesetzt worden.
Einzelheiten und Strukturen sind dem beigefligten Verbindlichkeitenspiegel (siehe
Anlage 2) zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in Fremdwé&hrung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen

Im Vergleich zum Jahr 2009 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten fur Inves-
titionen um 8,9 Mio. € verringert.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung werden mit dem vorhan-
denen Restkapital sowie mit den negativen Salden der Bankgirokonten zum Bilanz-
stichtag 31.12.2010 dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Vorgiangen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen

Der Bilanzposten ,Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen® werden Verpflichtungen aus Leibrentenvertrégen der Stadt Ha-
gen mit ihrem Rentenbarwert ausgewiesen. Die Barwerte wurden angepasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen werden Verbindlichkeiten
auf Grund von Kauf- und Werkvertrdgen, Dienstleistungsvertradgen, Miet- und Pacht-
vertragen und &hnliche Vertrdgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)
Leistung (z.B. die Zahlung fiir die empfangene Leistung) noch aussteht, erfasst. Die
Lieferantenverbindlichkeiten werden mit dem Ruckzahlungsbetrag, der zur Erflllung
der Verpflichtung aufgebracht werden muss, angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten fir die nicht unter einem vor-
hergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.
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Der grofte Anteil an den Sonstigen Verbindlichkeiten entfallt auf die bereits bei der
Stadt Hagen erhaltenen Zuwendungen, die noch nicht fur den vorgesehenen Zweck
verwendet worden sind. Hierbei handelt es sich schwerpunktmafig um Verbindlich-
keiten aus zweckgebundenen Zuwendungen in Hohe von 45,0 Mio. €. Sie werden im
Verbindlichkeitenspiegel als mittelfristig (mehr als 1 bis 5 Jahre) angesetzt, da die
Zuwendungsbetrage bis zur zweckgerechten Verwendung, wie die Fertigstellung ei-
nes Bauprojektes und der anschlieenden Aktivierung der Sachanlage, auf dem
Verbindlichkeitskonto verbleiben.

Ebenfalls noch nicht fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wurden die bei der
Stadt Hagen bereits eingegangenen pauschalen Zuwendungen in Héhe von insge-
samt 15,5 Mio. €. Das gleiche gilt fir ErschlieBungsbeitrdge. Dabei handelt es sich
um Vorauszahlungen der pflichtigen Anlieger. Die Passivierung erfolgt nach Fertig-
stellung der jeweiligen Strallenbaumaflnahme.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR
Lt. Gesamtbilanz 20.768.390,90 19.412.761,32

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen setzten sich gemafl § 43 Abs. 2 S. 2 GemH-
VO NRW im Wesentlichen zusammen aus den vereinnahmten Nutzungsgebihren
fur Ruheforst, Wahl- und Reihengraber sowie geleisteten Zuwendungen der Stadt
Hagen und betragen 19,6 Mio. €.
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4 Erlauterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Gemall § 38 GemHVO NRW weist die Gesamtergebnisrechnung die Ertrdge und
Aufwendungen aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressour-
cenverbrauch im abgelaufenen Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr ab. Es wird so der
Jahreserfolg, der sich als Uberschuss oder als Fehlbetrag darstellt, ermittelt.

In der Gesamtergebnisrechnung sind die Ertrdge und Aufwendungen, gegliedert
nach Arten in zusammengefassten Positionen, in Staffelform aufgestellt. Die Eigenar-
ten der Konsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss wirken sich auch auf die
Gliederung der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung aus, so dass Abweichun-
gen zu den Gliederungsvorgaben nach dem § 38 i. V. m. § 2 GemHVO NRW entste-
hen kdnnen. Nach der Position ,Gesamtjahresergebnis® ist z. B. das anderen Gesell-
schaftern eines gemeindlichen Betriebes zuzurechnende Ergebnis gesondert auszu-
weisen.

Aufgrund der erstmaligen Aufstellung eines Gesamtabschlusses fiur das Jahr 2010,
gibt es, anders als fir die Gesamtbilanz, keine Vergleichszahlen aus dem vorherge-

henden Jahr 2009 fir die Gesamtergebnisrechnung, da in 2009 keine Aufwands- und
Ertragskonsolidierung erfolgte.

4.1 Ertragsarten

411 Steuern und dhnliche Abgaben

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 175.026.281,51

Die Steuern und steuerahnlichen Abgaben werden ausschlieB3lich in der Kernverwal-
tung erzielt und setzen sich getrennt nach Steuer- bzw. Abgabearten wie folgt zu-
sammen:

Bezeichnung 31':520'1010

Gewerbesteuer 71.151.281,01
Grundsteuer A und B 30.018.744,62
Gemeindeanteil Einkommensteuer 53.541.179,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 9.693.123,00
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Bezeichnung 31.12.2010
EUR
Sonstige Steuer
Vergniigungs-, Hunde-, Jagdsteuer 3.801.689,88
(Vergnligung g
Steuerdhnliche Ertrage
und Ausgleichsleistungen 6.820.264,00
Summe 175.026.281,51

Zu den kommunalen Steuern gehdren einerseits als Realsteuern gemaly § 3 Abs. 2
AO die Gewerbesteuer und die Grundsteuer und andererseits die Gemeindeanteile
an den Gemeinschaftssteuern wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weite-
ren werden noch als sonstige Steuern unter anderem die Vergnigungssteuer und die
Hundesteuer sowie steueréhnliche Ertrage und Ausgleichsleistungen erzielt.

41.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 149.504.222,72

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschisse erfasst. Zuweisungen
sind Ubertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskérperschaften und Zuschiis-
se sind Ubertragungen vom unternehmerischen und tbrigen Bereich von oder an
Kommunen.

In dem Bereich der Zuwendungen stellen die Schlusselzuweisungen an die Stadt
Hagen in H6he von 101,7 Mio. € und die Zuwendungen fir laufende Zwecke vom
Land an die Stadt Hagen in H6he von 18,3 Mio. € den gréf3ten Anteil dar.

Des Weiteren werden hier auch die Ertrdge aus der Auflésung von Sonderposten
hinzugerechnet. Dabei handelt es sich um jene investiven Zuwendungen im Bereich
der 6ffentlichen Verwaltung, die in Abhangigkeit zur Aktivierung der durch sie gefor-
derten Vermdgensgegenstande im Rahmen der Bilanzierung zu Sonderposten auf
der Passivseite parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelést werden. Der
durch die Abschreibung in der Gesamtergebnisrechnung angesetzte Aufwand wird
so, zumindest anteilig, durch die Ertrage aus der Aufldsung der Sonderposten finan-
Ziert bzw. neutralisiert.
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41.3 Sonstige Transferertrage

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 3.816.457,34

Sonstige Transferertrdge sind Zahlungen im Bereich der Stadt Hagen und HST, de-
nen keine konkreten Gegenleistungen gegenlberstehen. Sie beruhen auf einseitigen
Verwaltungsvorfallen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Bei solchen Ertragen
handelt es sich zum Beispiel um den Ersatz von sozialen Leistungen.

4.1.4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 85.896.777,69

Bei den o6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsge-
bihren, Benutzungsgebihren und ahnliche Entgelte sowie Ertrdge aus der Aufl6-
sung von Sonderposten flr Beitrdge und fir den Gebihrenausgleich.

Verwaltungsgebihren sind 6ffentlich-rechtliche Gebuhren (Entgelte) fir die Inan-
spruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, wie z.B. Passgebih-
ren, Genehmigungsgebihren, Gebuhren fir die Bautberwachung, Gebuhren fir Be-
glaubigungen usw.

Benutzungsgebiihren und ahnliche Entgelte sind fir die Benutzung von &ffentlichen
Einrichtungen und Anlagen und fur die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleis-
tungen zu entrichten. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Entgelte fir die Inan-
spruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Mullabfuhr, der Stra-
Renreinigung, des Bestattungswesens und fiir die Sondernutzung von Stral3en.

Sonderposten fir Beitrdge werden fir ErschlielBungsbeitrage nach BBauG und fir
Beitrage nach KAG gebildet. Wie bereits in Kapitel 3.2.2 dargestellt, werden diese
parallel zur Abschreibung der durch sie geférderten Vermégensgegenstdnde er-
tragswirksam aufgel6st. Der durch die Abschreibung in der Ergebnisrechnung ange-
setzte Aufwand wird so, zumindest anteilig, durch die Ertrédge aus der Auflésung der
Sonderposten finanziert bzw. neutralisiert.
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4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist
31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 78.348.914,09

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich unter anderem um Mie-
ten, Pachten und Ertragen aus Verkauf.

Unter Mieten und Pachten werden die Ertrdge aus Vermietung und Verpachtung von
Grundstliicken, Wohn- und Geschéftsrdumen (auch Dienstwohnungen) und Reklame-
flachen erfasst. Dariiber hinaus werden Entgelte fiir die Uberlassung von Inventar in
vermieteten Radumen und die Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtver-
tragen unter dieser Position gebucht; ebenso Ertrdge aus Erbbaurecht und Erbpacht
sowie aus Jagd- und Fischereipacht fur eigene Grundstiicke.

Die Ertrage aus Verkauf ergeben sich zum Beispiel aus dem Verkauf beweglicher
Sachen, die nicht als Anlagevermégen erfasst waren, aus dem Verkauf von Druck-
sachen aller Art, fur landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartnerische Erzeug-
nisse und aus dem Verkauf im Gastronomiebereich.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 29.056.432,24

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Ertrage fir Tatigkeiten, die fir eine an-
dere Stelle im Rahmen eines Auftragsverhéltnisses erflllt werden. Hierzu gehéren
auch die Erstattungen der Uberértlichen Sozialhilfetrager (LWL) fir die von der Stadt
Hagen geleistete Sozialhilfe und die Erstattungen des Bundes fir die Unterstellung
der Fahrzeuge des Bundes im Rahmen der Katastrophenabwehr.
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41.7 Sonstige ordentliche Ertrage

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 38.389.969,92

Unter den sonstigen ordentlichen Ertrdgen werden unter anderem Konzessionsab-
gaben, Steuererstattungen, Ertrdge aus der Verdul3erung von Vermdgensgegen-
sténden, BuRRgelder, Verwarngelder, Ertrage aus der Auflésung sonstiger Sonderpos-
ten sowie nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrége zusammengefasst.

Dabei handelt es sich bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Ertrdgen um

Zuschreibungen, um ertragswirksame Auflésung von Ruckstellungen sowie um Er-
trdge aus der Auflésung oder Herabsetzung der Wertberichtigung von Forderungen.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 7.651.493,26

Aktivierbare Eigenleistungen entstehen zum einen im Bereich von Investitionen,
wenn bei der Erstellung dieser eigene Ressourcen in Form von Personal oder Mate-
rial zum Einsatz kommen. Sie stellen demnach selbsterstellte Erzeugnisse des Anla-
gevermogens dar, die nach § 33 Abs. 3 GemHVO NRW als Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu aktivieren sind. Die Aktivierbaren Eigenleistungen werden in der
Gesamtergebnisrechnung als Ertragsgrofe beriicksichtigt. Der Ansatz dieser Er-
tragsposition hat die Aufgabe, die in der Gesamtergebnisrechnung in verschiedenen
Positionen enthaltenen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung
eigener Vermdgensgegenstande angefallen sind (Personalaufwand, Materialaufwand
etc.), zu neutralisieren.

Aktivierbare Eigenleistungen entstehen aber zum anderen auch durch die Umgliede-
rung von bei den verselbstandigten Aufgabenbereichen ausgewiesenen Ertrégen, bei
denen es sich um die Aktivierungen von Anlagevermégen bei der Stadt Hagen han-
delt. Der umzugliedernde Betrag betragt 5,7 Mio. €.
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419 Bestandsverdanderungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 1.032.444,48

Bestandsverénderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und
unfertigen Erzeugnissen sowie bei den unfertigen Leistungen.

Die GWH hat unfertige Leistungen in Hohe von 1,0 Mio. €, die erst im Jahr 2011 mit
der Stadt Hagen abgerechnet werden, aktiviert.

4.1.10 Ordentliche Gesamtertrdage

31.12.2010
EUR
Lt. Gesamtergebnisrechnung 568.722.993,24
4.2 Aufwandsarten
4.21 Personalaufwendungen
31.12.2010
EUR
Lt. Gesamtergebnisrechnung 198.975.796,61

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den aktiv Beschéftigten (Beamte, Tarifbeschéftigte, Aus-
hilfen und sonstige Beschaftigte) der Kernverwaltung und den verselbstandigten Auf-
gabenbereichen zu verstehen. Es handelt sich also hierbei z. B. um regelméaRige
Dienstbeziige, Uberstundenzuschldge, Weihnachtsgeld usw. Auch Honorarkosten
sind als Personalaufwand zu betrachten.

Nicht zu den Personalaufwendungen zéhlen Aufwendungen fir die Inanspruchnah-
me von Dienstleistungen auf Grund von Werkvertrdgen oder dhnliche Vertragsfor-
men sowie die Zahlung des Kindergeldes.
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4.2.2 Versorgungsaufwendungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 12.561.692,47

Versorgungsaufwendungen sind Ruhegelder, Unterhaltsbeitrédge, Hinterbliebenenbe-
zige, Witwen- und Waisenbeziige und Sterbegelder.

4.2.3 Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 114.463.939,80

Die Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen, die sowohl durch die Stadt Ha-
gen als auch durch die einbezogenen Unternehmen verursacht werden, umfassen
alle Aufwendungen, die mit dem Umsatz- oder Verwaltungserlésen (Betriebszweck)
wirtschaftlich zusammenhangen oder der Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Sachanlagevermdgens dienen. Wobei die Aufwendungen fir die Unterhaltung (so-
genannter Erhaltungsaufwand) unabh&ngig von ihrer GréRenordnung dazu dienen,
Gegensténde in einem ordnungsgemalen Zustand zu erhalten. Das Hauptmerkmal
dieser Ausgaben ist, dass sie durch die gewdhnliche Nutzung des Gegenstands ver-
anlasst werden. Die Bauunterhaltung der stadtischen Gebaude wird von der GWH
durchgefiihrt.

Unter dieser Position fallen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-
gen, die Aufwendungen fir den Erwerb von Vorraten und die Aufwendungen fur
sonstige Dienstleistungen.

Als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden u. a. die Lernmittel
nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die Schilerbeférderungskosten und die Aufwen-
dungen fiir die Festwerte Blicherei und Wald gesehen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Festwerte ein Bewertungsvereinfachungsverfahren
darstellen und gemaly § 34 Abs. 1 GemHVO NRW fur Vermdgensgegenstiande des
Sachanlagevermdgens, die regelmalig ersetzt werden und deren Gesamtwert von
nachrangiger Bedeutung ist, gebildet werden kénnen. Aul3erdem darf deren Bestand
in seiner GroRRe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwan-
kungen unterliegen.

Die Aufwendungen fur den Erwerb von Vorraten setzen sich aus dem Erwerb von
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Chemikalien und Lésungsmittel fir das Chemi-
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sche Untersuchungsamt), der Bestickung des Theater-Werkstofflagers (z. B.
Schaumstoff, Tischlerplatten, Stoffe) und der Beschaffung von Waren zusammen.
Bei Waren handelt es sich um materielle Giter, die eingekauft werden und ohne we-
sentliche Be- oder Verarbeitung weiterverdufiert werden. Die Verdulerung kann da-
bei entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, z. B. Lebensmittel fir den Bistroverkauf,
Schulverpflegung durch einen Catering-Service, Firmentickets fur die Mitarbeiterin-
nen der Stadtverwaltung.

Zu den Aufwendungen fir sonstige Dienstleistungen zdhlen alle Aufwendungen fir
Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden kon-
nen und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleis-
tungen stehen, wie z. B. die Anfertigung von Ausweisen durch die Bundesdruckerei
und die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 72.495.812,42

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr, bzw. das Ressourcenaufkommen des
Anlagevermégens dar. Sie sind grundsatzlich linear auf die Nutzungsdauer des an-
geschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. PlanméaRige Abschreibun-
gen ergeben sich nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW durch die gleichmafige (lineare)
Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermégens auf die
verwaltungstibliche Nutzungsdauer. Diese Nutzungsdauer ist in einer speziell fir Ha-
gen erstellten Nutzungsdauertabelle je Vermdgensart festgelegt. Der Abschreibun-
gen unterliegen nicht die Grundsticke und Finanzanlagen sowie die bilanzierten
Kunstgegenstande.

Des Weiteren sind aul3erplanmé&Rige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung eines Vermégensgegenstandes des Anlagevermébgens vor-
zunehmen.

An dem Abschreibungsbetrag in H6he von 72, 5 Mio. € tragen den gré3ten Anteil die
Abschreibungen auf das Strallennetz, die Wege, Platze und Verkehrslenkungsanla-
gen sowie fir die Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermégens, die bei der Stadt
Hagen mit einem Betrag von 32,7 Mio. € anfallen.

Hinzu kommen die Abschreibungen auf Forderungen, die bei befristeten und unbe-
fristeten Niederschlagungen und bei dem Erlass einer Forderung entstehen.
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4.2.5 Transferaufwendungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 140.096.528,94

Unter Transferaufwendungen sind im Bereich der &ffentlichen Verwaltung die Auf-
wendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegeniberste-
hen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfalle und nicht auf einen Leistungs-
austausch.

Nachfolgend sind einige Transferaufwendungen aufgefihrt:

Zuwendungen fir laufende Zwecke sind zum Beispiel die Betriebserhaltungszu-
schisse an die Stadthallenbetriebs GmbH, die Krankenhausinvestitionspauschalen,
Betriebskostenzuschiisse an die Trager von Kindertageseinrichtungen.

Sozialtransferaufwendungen sind alle sozialen Leistungen, die natiirlichen Personen
in Form von individuellen Hilfen gewahrt werden, unabhangig davon, ob es sich um
laufende oder einmalige Barleistungen (z. B. Grundsicherung) oder um Sachleistun-
gen (z.B. Verpflegung, arztliche Betreuung) handelt, auch darlehensweise gewahrte
Hilfen werden als Aufwand gebucht.

Steuerbeteiligungen setzten sich aus der Gewerbesteuerumlage und der Finanzie-
rungsbeteiligung an dem Fonds Deutsche Einheit zusammen.

Allgemeine Umlagen werden an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und an
den Regionalverband Ruhr gezahlt.

Sonstige Transferaufwendungen sind z. B. die Umlagen an den Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 120.515.291,81
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Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem
Ergebnis der gewdhnlichen Verwaltungstatigkeit hinzuzurechnen sind, aber nicht zu
den Aufwendungen gehdren, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammen-
hangen.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, wie z. B. Reisekosten, Entgelte
fur Aus- und Fortbildungen, die Kosten flr die Augenuntersuchungen der Mitarbeiter
beim TUV und die Préamien fur Dienstjubiléen.

Aufwendungen fir die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, wie z. B. die
Aufwendungen fir ehrenamtliche und sonstige Tatigkeiten (wie die Erstattungen der
Auslagen der Ratsmitglieder), Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen fir Ge-
richtsverfahren und Aufwendungen fir nicht realisierte Investitionen (wie Gutachter-
kosten, die ansonsten bei realisierten Investitionen aktiviert werden kénnten).

Geschéftgaufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen fur Biromaterial, Porto, Fach-
literatur, Offentliche Bekanntmachungen und Telekommunikation.

Steuern, Versicherungen und Schadensfélle, wie unter anderem die von der Stadt zu
zahlende Grundsteuer, Personenversicherungsbeitrage und die Regulierung laufen-
der Schaden, die der KSA gemeldet werden.

Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, wie die Erstattungen des stadtischen
Anteils an das Jobcenter.

Wertveranderungen bei Vermdgensgegenstanden, wie die Verluste aus dem Abgang
von Vermégensgegenstdnden des Anlage- oder Umlaufvermdgens durch Verkauf,
Verlust oder Verschrottung (Die hieraus entstehenden Aufwendungen stehen in kei-
nem direkten Sachzusammenhang mit der Nutzung eines Vermdgensgegenstan-
des.).

Besondere und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstatigkeit,
wie z. B. die Fraktionszuwendungen, die Verfligungsmittel des Oberblirgermeisters
und die von der Stadt zu zahlenden Bulgelder, Stundungszinsen, Mahngeblhren
etc.

4.2.7 Ordentliche Gesamtaufwendungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 659.109.062,05
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4.3 Ordentliches Gesamtergebnis

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung -90.386.068,81

Das Ordentliche Gesamtergebnis - also der Saldo aus den ordentlichen Gesamter-
trdgen und den ordentlichen Gesamtaufwendungen - weist die nachhaltige Ertrags-
kraft aus, die sich aus der laufenden Tatigkeit der Kommunalverwaltung und den
verselbstandigten Aufgabenbereichen ergibt.

4.4 Gesamtfinanzergebnis

4.41 Finanzertrage

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 19.520.165,14

Unter dieser Position werden insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber
auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Ertrége aus Beteiligungen, die nicht
zum Vollkonsolidierungskreis gehdéren, Wertpapieren des Anlagevermdégens, Zinsen
aus Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere zinsahnliche Ertrdge als Finan-
zertrdge veranschlagt. Aulierdem fallen hierunter die Ertrage aus Wertpapieren des
Umlaufvermégens sowie die jahrlichen Aufzinsungsbetrdge aus niedrig verzinsten
oder unverzinslichen Ausleihungen, sofern im Bereich Anlagevermdgen langfristige
und abgezinste Ausleihungen mit ihrem Barwert angesetzt sind.

4.4.2 Finanzaufwendungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 53.737.039,46

Zu den Finanzaufwendungen gehéren Zinsaufwendungen an Bund, Land, sonstige
offentliche Bereiche, verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie Kreditinsti-
tute. Des weiteren umfasst diese Position die Aufwendungen aus assoziierten Unter-
nehmen, hier die ENERVIE, die mit dem Equity-Wert aus dem HVG-Konzern in den
Gesamtabschluss aufgenommen wurde (Abschreibung des aktivischen Unter-
schiedsbetrages fur das laufende Jahr in H6he von rd. 2,49 T€).
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4.4.3 Gesamtfinanzergebnis

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung -34.216.874,32

Das Gesamtfinanzergebnis ergibt sich als Saldo aus den Finanzertrdgen und sonsti-
gen Finanzaufwendungen.

4.5 Gesamtergebnis der laufenden Geschiftstatigkeit

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung -124.602.943,13

Das ordentliche Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der lau-
fenden Verwaltungstatigkeit und dem Finanzergebnis.

Das Jahr 2010 schliel3t der Konzern Stadt Hagen mit einem negativen ordentlichen
Gesamtergebnis in H6he von 124,6 Mio. € ab.

4.6 AuBRerordentliches Gesamtergebnis

Als aulRerordentliche Aufwendungen und Ertrdge werden solche Sachverhalte abge-
bildet, die gleichzeitig in einem hohen Maly ungewdhnlich sind, selten vorkommen
und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind.

4.6.1 AuBerordentliche Ertrage

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 137.160,00

Die aulderordentlichen Ertrage werden bei GWH (132 T€) und HST (32T€) ausge-
wiesen.
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4.6.2 AuBerordentliche Aufwendungen

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 3.213.702,02

Die aulerordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen bei der SEH und
der Hagener Strallenbahn aus der Neubewertung der Rickstellungen fir Pensionen
zum 01.01.2010 im Rahmen der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des Bil-
MoG.

4.6.3 AuBerordentliches Gesamtergebnis

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung -3.076.542,02

Es ergibt sich fur den Konzern Stadt Hagen ein negatives aul3erordentliches Ge-
samtergebnis in H6he von 3,1 Mio. €.

4.7 Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis

31.12.2010
EUR

Lt. Gesamtergebnisrechnung 1.477.555,15

Da die Stadt Hagen nicht an allen Beteiligungsunternehmen des Vollkonsolidie-
rungskreises zu 100% beteiligt ist, sind den Minderheitsgesellschaftern die Jahreser-
gebnisse der jeweiligen Einzelgesellschaften anteilig zuzurechnen.
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31.12.2010
EUR

4.8 Gesamtjahresergebnis

Lt. Gesamtergebnisrechnung -129.157.040,30

Das Gesamtjahresergebnis wird aus der Saldierung des Gesamtergebnisses aus der
laufenden Geschéftstatigkeit und des aul3erordentlichen Gesamtergebnisses unter
Abzug der ,anderen Gesellschaften zuzurechnendes Ergebnisse“ gebildet.

Der Konzern Stadt Hagen weist fiir das Jahr 2010 einen Gesamtjahresfehlbetrag in
Hohe von 129,16 Mio. € aus.
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5 Erlauterungen zur Kapitalflussrechnung

Die Gesamtkapitalflussrechnung in Anlage 1 wurde gemafl § 51 Abs. 3 GemHVO
NRW unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2)
unter Anwendung der indirekten Methode fir den Cashflow aus laufender Geschafts-
tatigkeit erstmalig zum 31.12.2010 aufgestellt.

Durch die Gesamtkapitalflussrechnung bzw. Cash-Flow-Rechnung werden die Zah-
lungsstrome offengelegt und kategorisiert, so dass Auskunft Gber die Herkunft und
Verwendung der liquiden Mittel gegeben werden kann. AusgangsgréfRe fir die Er-
mittlung des Cash-Flows ist das Gesamtjahresergebnis, das dann um zahlungsun-
wirksame Werte der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtbilanz korrigiert wird.

Darauf hinzuweisen ist, dass die sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen
und Ertrédge durchgefiihrte Eréffnungsbilanzkorrekturen aus dem (Einzel-) Jahresab-
schluss der Stadt Hagen enthalten.

Auszahlungen fur Investitionen in das Sachanlagevermdgen betreffen im Wesentli-
chen Investitionen im Bereich ,Bebaute Grundstiicke®, wie das Karl-Ernst-Osthaus-
Museum und die Enervie-Arena, sowie im Bereich ,Infrastrukturvermégen® fur Stra-
Rennetz mit Beleuchtung.

Der Cashflow aus Finanzierungstatigkeit wird bestimmt durch die Netto-Neuauf-
nahme von Krediten zur Liquiditdtssicherung der Stadt Hagen.

Der Finanzmittelfonds stellt den bereinigten Bilanzposten ,Liquide Mittel“ dar.
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6 Haftungsverhiltnisse

Folgende Haftungsverhaltnisse bestanden auf3erhalb des Konsolidierungskreises

zum Bilanzstichtag:

6.1 Birgschaften

.. 31.12.2010
Biirgschaftsnehmer EUR
WFG GmbH 2.175.939
Werkhof gem. GmbH 385.000
Stadthallenbetriebs GmbH Hagen 242.000
Elterninitiative Kinderland e. V. 61.768
Elterninitiative Purzelbaum e. V. 45.126
yerschieQene Gewerbebetriebe 1.334.649
in Hohenlimburg
Summe 4.244.482
Blrgschaftsgeber ist in allen Fallen die Stadt Hagen.
6.2 Grundschulden
. 31.12.2010
Sicherungsnehmer EUR
NRW Bank 4.458.729
Sicherungsgeber ist hier der BSH.
6.3 Sicherungsiibereignungen
. 31.12.2010
Sicherungsnehmer EUR
Diverse Kreditinstitute 33.721.557

Sicherungseber ist hier die HVG.
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6.4 Sonstige, nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen

Bezeichnun 2010 2011 - 2013 ab 2013

9 EUR EUR EUR
Miet- / Leasingvertrage und dhnliche
Verpflichtungen 4.372.795 11.507.533 5.248.661
Bestellobligo 6.206.442 0,00 0,00
Summe 10.579.237 11.507.533 5.248.661
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7 Sonstige Angaben

7.1 Vorgidnge von besonderer Bedeutung bei der Kernverwaltung

a) Erlauterungen der Kostenunterdeckung

Fir die GeblUhrenbereiche bzw. Gbrige Bereiche ergeben sich gemal § 43 Abs. 6
GemHVO NRW die folgenden Kostenunterdeckungen:

Bezeichnung 31.1Ezlj|2Q010 31.1Ele§009
Rettungsdienst (Teilplan 1270) -148.000 1.031.465
Friedhéfe (Teilplan 5530) -574.338 -324.858
Markte (Teilplan 5732) 3.650 -242.271
Lehranstalt fir Rettungsassistenten (Teilplan 1271) -306 -1.610
Gemeindenahe Therapie (Teilplan 4111) -364.893 -279.455
Krematorium (Teilplan 5532) 107.028 -69.563

b) Noch nicht erhobene Beitrdge aus fertig gestellten ErschlieRungsmafinahmen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 lagen keine fertig gestellten ErschlieRungsmalinah-
men vor, fur die noch keine ErschlieRungsbeitrdge im Sinne einer endgultigen Ab-

rechnung erhoben wurden.

7.2 Mitarbeiter im Vollkonsolidierungskreis

Durchschnittliche Zahl der wéhrend des Geschéftsjahres beschaftigen Mitarbeiter:

Bezeichnung 31.12.2010

Tarifliche Beschaftige 3.549
Beamte 770
Auszubildende / Trainees 121
Summe 4.440

Anhang zum Gesamtabschluss 2010
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7.3 Anteilsbesitz des ,,Konzern“ Stadt Hagen

Bezlglich des Anteilbesitzes sowie der weiteren Angaben gemaly § 313 HGB wird
auf den beigefligten Beteiligungsbericht 2010 verwiesen.

Die Stadt Hagen hat in dem Beteiligungsbericht gemafl § 117 GO NRW ihre wirt-
schaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betdtigungen, unabhangig davon, ob verselb-
stéandigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschluss ange-
hdren, erlautert.

Dieser Bericht wird jahrlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtab-
schlusses fortgeschrieben und dem Gesamtabschluss beigefiigt.

7.4 Prifung

Die Prifung des Gesamtabschlusses erfolgt durch den Rechnungsprifungsaus-
schuss der Stadt Hagen gemafR § 116 Abs. 6 GO NRW.

Die Prufung der einbezogenen (Einzel-) Jahresabschlisse der verselbstdndigten
Aufgabenbereiche im Vollkonsolidierungskreis erfolgte durch verschiedene Wirt-
schaftsprifungsgesellschaften nach den gesetzlichen Vorschriften.
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Gesamtkapitalflussrechnung 2010 (gem. DRS 2)

Pos.|+- |Pos.-Bez. Gesamtergebnis

1. Pericdenergebnis vor aukerordentlichen Posten -124 602.943,13
2. +/- |Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermidgen 69.238.570,48
3. |#/- |Zunahme/Abnahme der Rickstellungen -3.550.335,59
4, +/- |=onstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Ertrage -4.426.244 32
5. +/- |Werlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermigen -115.450,25
B. +/- |Abnahme/Zunahme der Vorrate, Forderungen aus Lul sowie andere Aktiva (nicht Inv/Fin.tat.) 15.221.769,13
7. +/- |Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lul sowie andere Passiva (nicht Inv/Fin.tat) -4.952 680,66
E. +/- |Ein- und Auszahlungen aus auRerordentlichen Positionen -640.332,02
9. |[= |Cash-Flow aus laufender Geschaftstatigkeit 1. bis 8.) -53.831.646,36
10. |+ |Einzahlungen aus Abgangen des Sachanlagevermbgens B 468059475
11. Auszahlungen fir Investitionen in das Sachanlagevermidgen -46.816.573,73
12. |+ |Einzahlungen aus Abgangen des immateriellen Anlagevermigens 0,00
13. Auszahlungen fir Investitionen in das immaterielle Anlagevermigen -513.716,06
14, |+ |Einzahlungen aus Abgangen des Finanzanlagevermbgens BS7.356,44
15. Auszahlungen fir Investitionen in das Finanzanlagevermigen -655.806,80
16. |+ |Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Untern. u. sonst. Geschaftseinheiten 0,00
17. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Untern. U sonst. Geschafiseinheiten 0,00
18. |+ |Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition 0,00
19. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition 0,00
20. |= |Cash-Flow aus der Investitionstatigkeit {10. bis 19.) -38.627.745,40
21. |+ |Einzahlungen aus Eigenkapitalzufihrungen 21.482 300,62
22. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter -4 58B.700,00
23. |+ |Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 1.075.414.385,03
24, Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von [Finanz-)Krediten -977.661.949,04
25. |= |Cash-Flow aus der Finanzierungstatigkeit (21. bis 24.) 114.646.035,71
26. |+/- |Zahlungswirksame Veranderungen des Finanzmittelfonds (9. + 20. + 25.) 22.186.643,95
27. |+/- |Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte And. d. Finanzmittelfonds -13.875.137,50
28. |+ [|Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.892.861,31
9. [= |Finanzmittelfonds am Ende der Periode (26. bis 28.) 12.204.367.77
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1. Einleitung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) hat die Stadt Hagen
ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik erstmals fir das Haushalts-
jahr 2008 umgestellt.

Allerdings reicht durch die Ausgliederung vieler kommunaler Aktivitdten und Aufgaben
auf andere Organisationseinheiten aulerhalb der Kernverwaltung der Blick alleine auf
die Kernverwaltung nicht mehr aus, um die gesamte wirtschaftliche Situation des ,Kon-
zerns“ Stadt Hagen zu erfassen.

Ein groRer Anteil stadtischen Vermdgens und Kapitals befindet sich in Unternehmen
und Sondervermégen (den sogenannten verselbstédndigten Aufgabenbereichen), so
dass eine zusammengefasste Darstellung in einem Konzernabschluss bzw. Gesamtab-
schluss erst die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hagen vollstandig dar-
stellt.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber gemal § 116 Abs. 1 GO NRW die Kommunen
in NRW verpflichtet, beginnend mit dem Jahr 2010 einen Gesamtabschluss unter Be-
achtung der Grundsatze ordnungsgemaler Buchfihrung aufzustellen. Zu dem Ge-
samtabschluss hat die Kommune gemal § 116 Abs. 2 GO NRW ihren Jahresabschluss
nach § 95 GO NRW und die Jahresabschliisse des gleichen Geschéftsjahrs aller ver-
selbstandigten Aufgabenbereiche in 6ffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu
konsolidieren.

Der Verwaltungsfiihrung sowie den politischen Gremien soll so die Mdéglichkeit eréffnet
werden, den ,Konzern“ Stadt Hagen als Gesamtheit zu betrachten, auszurichten und zu
steuern. Mit dem Gesamtabschluss wird neben dem Beteiligungsbericht sowie den un-
terjdhrigen Quartalsberichten Uber den Wirtschaftsplanverlauf der Beteiligungsgesell-
schaften ein weiteres Instrument zur Unterstiitzung der Entscheidungs- und Steue-
rungsprozesse auf kommunaler Ebene bereitgestellt.

Der Gesamtabschluss ist somit nicht nur ein ,Anhéngsel“ zum (Einzel-)Jahresabschluss
der Kommune, sondern stellt vielmehr das zentrale Ziel der Reformen des 6ffentlichen
Haushalts- und Rechnungswesens sicher, mehr Transparenz zu schaffen und die Ver-
mdgens-, Finanz- und Ertragslage einer Kommune vollstandig darzustellen.

Der zum Abschlussstichtag 31.12.2010 von der Stadt Hagen erstellte Gesamtabschluss
nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den han-
delsrechtlichen Jahresabschlissen fir grol3e Kapitalgesellschaften nach dem HGB.

Der erste Gesamtabschluss macht deutlich, dass die Vermdgens-, Schulden-, Ertrags-
und Finanzlage des Konzerns mafl3geblich von der Kernverwaltung, Stadt Hagen, be-
stimmt und gepragt wird. Dies wird anhand einiger Bilanz- und Ergebniskennzahlen im
weiteren Verlauf des Lageberichtes dargestellt.
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1.1.Wichtige Ergebnisse des Gesamtabschlusses

Im Jahr 2010 ist die Ertragslage im Konzern stark defizitdr. Unter der Fiktion der wirt-
schaftlichen Einheit schliel3t die Gesamtergebnisrechnung des Konzerns Stadt Hagen
mit einem Gesamtfehlbetrag von 129,2 Mio. € ab.

Das Gesamteigenkapital im Gesamtabschluss betrégt rd. 169,1 Mio. €.

1.2.Vorgédnge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr

Haushaltsicherungskonzept

Im Jahr 2010 hat die Stadt Hagen gemafl § 76 GO NRW die Verpflichtung, ein Haus-
haltsicherungskonzept aufzustellen, da bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine
Verringerung der allgemeinen Rucklage zu erwarten war.

Die stadtischen Beteiligungsgesellschaften und eigenbetriebséhnlichen Einrichtungen
wurden mit einem angemessenen Beitrag an der Konsolidierung des defizitdren Haus-
halts beteiligt.

Die geplanten Konsolidierungsbeitrdge der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetrie-
be betragen saldiert:

In Mio. € 2010 2011 2012 2013 2014

Konsolidierungsbeitrage 4.190 5.690 5.690 5.690 5.690

Verdnderungen bei den Beteiligungsgesellschaften

Im laufenden Geschéftsjahr wurde die BSH Holding GmbH durch Beschluss der Gesell-
schaftsversammlung im Rahmen einer Anpassung des Gesellschaftsvertrages am
14.07.2010 in die BSH Betrieb fur Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH (BSH gem.
GmbH) umfirmiert. Zum gleichen Zeitpunkt wurden die Tochtergesellschaften Jugend-
hilfe Selbecke gem. GmbH und Seniorenzentrum Buschstralle gem. GmbH auf die BSH
gem. GmbH zur Erschliefung von Kostenvorteilen verschmolzen.

Ansonsten haben sich keine weiteren gesellschaftsrechtlichen Veranderungen durch
Kauf, Ubernahme, Erwerb oder Verkauf von Anteilen im Jahr 2010 ergeben.
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1.3.Vorgédnge von besonderer Bedeutung, die nach dem Stichtag im Haus-
haltsjahr eingetreten sind

Auf Vorgange von besonderer Bedeutung wird unter den Punkten 4 und 5 eingegangen.
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2. Analyse der wirtschaftlichen Lage

Aufgrund der erstmaligen Aufstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 existie-
ren auf Konzernebene lediglich im Bereich der Gesamtbilanz durch die Aufstellung ei-
ner Gesamteréffnungsbilanz zum 01.01.2010 Vergleichszahlen. Dadurch ist hier eine
Betrachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Konzerns Stadt Hagen még-

lich.

Hingegen ist ein Vorjahresvergleich im Bereich der Gesamtergebnisrechnung erst mit

dem Gesamtabschluss zum 31.12.2011 mdglich.

Auf die Aufstellung eines Gesamthaushaltsplans hat der Gesetzgeber verzichtet, so
dass Plan-Ist-Vergleiche auf Ebene des Gesamtabschlusses mangels Planwerten nicht

madglich sind.

2.1.Struktur der Aufwendungen und Ertrage

Zum 31.12.2010 ergibt sich nach Konsolidierung die nachfolgende Ergebnisstruktur:

Ordentliches Gesamtergebnis

-90.386.068,81

Ergebnisstruktur 31.12.2010
in € in %

Steuern und dhnliche Abgaben 175.026.281,51 30,78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.504.222,72 26,29
Sonstige Transferertrdge 3.816.457,34 0.67
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.896.777,69 15,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.348.914,09 13,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.056.432,24 511
Sonstige ordentliche Ertrage 38.389.969,92 6,75
Aktivierte Eigenleistungen 7.651.493,26 1,35
Bestandsverdnderungen 1.032.444,48 0,18
Ordentliche Gesamtertrdge 968.722.993,24 100,00
Personalaufwendungen 198.975.796,61 30,19
Versorgungsaufwendungen 12.561.692,47 1,91
Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen 114.463.939,80 17,37
Bilanzielle Abschreibungen 72.495.812,42 11,00
Transferaufwendungen 140.096.528,94 21,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.515.291,81 18,28
Ordentliche Gesamtaufwendungen 659.109.062,05 100,00

69,98

(an Gesamt)

Finanzertrage

19.520.165,14
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. 31.12.2010
Ergebnisstruktur
in € in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 53.737.039,46
26,49
Gesamtfinanzergebnis -34.216.874,32 | (an Gesamt)
Gesamtergebnis der laufenden Geschéftstatigkeit -124.602.943,13
AulRerordentliche Ertrége 137.160,00
AuRerordentliche Aufwendungen 3.213.702,02
2,38
AuBerordentliches Gesamtergebnis -3.076.542,02 | (an Gesamt)
1,14
Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis -1.477.555,15 | (an Gesamt)
Gesamtjahresergebnis -129.157.040,30

Ausgewéihlte Ergebnisse der Aufwendungen und Ertrége

Verteilung innerhalb des Konsolidierungskreises (in T€, vor Konsolidierungsbuchungen)

Orden_t_liche gagvﬁ:::jjcuh: Ordentlic_hes Finanz.- Eé%igg;:;d
Ertrage gen Ergebnis ergebnis tatigkeit

BSH 11.681,46 11.313,51 367,95 -577,70 -209,75
GIV 532,07 494,96 37,11 -2.123,32 -2.086,21
GWH 61.851,16 62.200,84 -349,68 -129,82 -479,50
HABIT 14.288,23 13.786,00 502,23 3,91 506,14
HAGEWE 24.009,07 21.115,57 2.893,50 -752,67 2.140,83
HBG 2.477,65 6.877,15 -4.399,50 4.504,43 104,93
HEB 37.132,33 35.933,56 1.198,77 336,02 1.534,79
HST 31.485,89 33.501,22 -2.015,33 3.687,24 1.671,90
HUI 22.745,53 20.217,77 2.527,76 -1.271,64 1.256,12
HVG 4.355,48 6.025,14 -1.669,66 -784,32 -2.453,98
SEH 45.469,64 32.718,25 12.751,39 -7.931,28 4.820,11
Stadt Hagen 453.758,96 564.389,59 -110.630,63 -15.906,14 -126.536,77
Summe 709.787,47 808.573,56 -98.786,09 -20.945,29 -119.731,38
7
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Verteilung innerhalb des Konsolidierungskreises (in %, vor Konsolidierungsbuchungen)

Ordentiiche | JUCE0 fon. | Ordentliches | Finanz- | 3820l
ge gen rgebnis ergebnis tatigkeit

BSH 1,65 1,40 0,37 -2,76 -0,18
GIV 0,07 0,06 0,04 -10,14 -1,70
GWH 8,72 7,69 -0,35 -0,62 -0,31
HABIT 2,01 1,71 0,51 0,02 0,41
HAGEWE 3,38 2,61 2,93 -3,59 1,62
HBG 0,35 0,85 -4,45 21,51 0,00
HEB 5,23 4,44 1,21 1,60 1,25
HST 4,44 4,14 -2,04 17,60 0,00
HUI 3,20 2,50 2,55 -6,07 1,02
HVG 0,61 0,75 -1,69 -3,74 -2,16
SEH 6,41 4,05 12,91 -37,87 3,07
Stadt Hagen 63,93 69,80 -111,99 -75,94 -103,04
Summe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Struktur der ordentlichen Gesamtertrége (vor Konsolidierung):

Die ordentlichen Gesamtertrége decken die ordentlichen Gesamtaufwendungen ledig-
lich um 86,3 %.

Neben der Stadt Hagen mit 63,9 % Ertragen erzielen im Gesamtabschluss - ungeachtet
einer mdglichen spateren Konsolidierung - insbesondere die GWH (8,7%), die SEH
(6,4%) und der HEB (5,2%) weitere Ertrage. Diese generieren ihre jeweiligen Ertrége
wie folgt:

Die GWH generiert rd. 98,0 % bzw. ca. 60,6 Mio. € ihrer Ertrdge im Bereich der privat-
rechtlichen Leistungsentgelte. Dies sind Uberwiegend fir die Stadt erbrachte Leistun-
gen, so dass ein Grofteil dieser Ertrdge im Rahmen der Konsolidierung zum Gesamt-
abschluss eliminiert werden muss.

Die SEH erzielt ihre Ertrage Uberwiegend mit rd. 88,2 % bzw. ca. 40,2 Mio. € aus 6ffent-
lich- rechtlichen Leistungsentgelten, wie Entwésserungs-, Niederschlags- und Abwas-
sergeblhren.

Die Ertrage des HEB ergeben sich zu rd. 56,0 % bzw. ca. 20,7 Mio. € aus 6ffentlich-
rechtlichen und zu rd. 39,6 % bzw. ca. 14,7 Mio. € aus privatrechtlichen Entgelten.
Wahrend von den 20,7 Mio. € o6ffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte rd. 20,4 Mio. €
"aullerhalb" des Konzerns erzielt werden (rd. 5 Mio. € durch Stralenreinigung und rd.
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15,4 Mio. € aus Entsorgungsvertrdgen), fallen von den 14,7 Mio. € privatrechtlicher
Leistungsentgelte 13,2 Mio. € innerhalb des Konzerns an.

Die Kernverwaltung erzielt 38,9 % oder 176,3 Mio. € ihrer Ertrdge im Bereich Steuern
und ahnliche Abgaben sowie 32,4 % oder 147,1 Mio. € im Bereich Zuwendungen und
allgemeine Umlagen. Im Bereich der Steuern sind dies vor allem die Gewerbesteuer
(rd. 71,1 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 53,5 Mio. €) sowie
die Grundsteuer B (rd. 30,0 Mio. €). Im Bereich der Zuwendungen stellen die Schlissel-
zuweisungen vom Land mit rd. 101,7 Mio. € den grof3ten Anteil dar.

Struktur der ordentlichen Gesamtaufwendungen (vor Konsolidierung):

Stadt
Bereich Hagen GWH HEB HST SEH
Anteil an Gesamtaufwendungen
im Gesamtabschluss 69,80% 7,69% 4,44% 4.14% 4,05%
Zusammensetzung der jeweiligen Aufwendungen (in T€)
Personalaufwendungen 130.770 18.501 13.386 6.801 5.572
Versorgungsaufwendungen 11.059 403 130 0 240
Aufwendungen fir Sach- und
Dienstleistungen 123.439 39.880 19.170 8.408 2.253
Bilanzielle Abschreibungen 45.499 308 895 3.284 7.851
Transferaufwendungen 161.476 0 3 254 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.147 3.109 2.350 14.754 | 16.802
Ordentliche Gesamtaufwendungen 564.389 62.201 35.934 33.501| 32.718
Zusammensetzung der jeweiligen Aufwendungen (in %)
Personalaufwendungen 23,17 29,74 37,25 20,30 17,03
Versorgungsaufwendungen 1,96 0,65 0,36 0,00 0,73
Aufwendungen fir Sach- und
Dienstleistungen 21,87 64,11 53,35 25,10 6,89
Bilanzielle Abschreibungen 8,06 0,50 2,49 9,80 24,00
Transferaufwendungen 28,61 0,00 0,01 0,76 0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen 16,33 5,00 6,54 44,04 51,35
Ordentliche Gesamtaufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00
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Neben den in allen Bereichen nennenswerten Personalaufwendungen (17,0 bis 37,3 %)
sind es bei der Stadt noch insbesondere die Transferaufwendungen, die einen hohen
Anteil an den stadtischen Gesamtkosten ausmachen. Bei GWH und HEB stellen jeweils
die Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen - die im Rahmen der Leistungser-
bringung entstehen (bei HEB z.B. Verbrennungskosten 8,1 Mio. €) - den mit Abstand
gréBten Anteil an den Gesamtaufwendungen dar.

Bei HST und SEH entfallt der Grof3teil der Aufwendungen auf den Bereich der soge-
nannten sonstigen Aufwendungen. Fur die HST sind hier insbesondere die Fremdleis-
tungen fir angemietete Fahrzeuge (10,6 Mio. €), fur die SEH der Ruhrverbandsbeitrag
(15,1 Mio. €) zu nennen.

10
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2.2.Vermégens- und Schuldenlage

Die Gesamtbilanz des Konzerns Stadt Hagen zum 31.12.2010 weist bei einer Bilanz-
summe von 2.820,9 Mio. € die nachfolgend dargestellte Vermégens- und Kapitalstruktur

auf:

31.12.2010 31.12.2009 +/-
: % Bilanz- . % Bilanz- :
Aktiva (Mittelverwendung) Mio. € summe Mio. € summe Mio. €
Anlagevermégen
1. | (langfristig) 2.664,01 94,44% 2.705,60 | 94,25% -41,59
1.1 | Immaterielles Vermdgen 3,15 0,11% 3,63 0,13% -0,48
1.2 [ Sachanlagen 2.425,71 85,99% 2.453,30 85,46% -27,59
davon Infrastrukturvermégen
1.3 [ (1sQ**) 1.291,81 45,79% 1.295,23 45,12% -3,43
1.4 | Finanzanlagen 235,15 8,34% 248,68 8,66% -13,52
Umlaufvermégen
2. | (kurzfristig) 156,90 5,56% 165,14 5,75% -8,24
2.1| Vorrate 12,41 0,44% 11,46 0,40% 0,94
Forderungen u. sonstige
2.2 | Vermbgensgegenstande* 116,49 4,13% 102,30 3,56% 14,19
Wertpapiere des
2.3 | Umlaufvermégens 0,00 0,24 0,01% -0,24
2.4 Liquide Mittel 28,00 0,99% 21,44 0,75% 6,56
Gesamtbilanzsumme Aktiva 2.820,91 100% 100,00% 2.870,74 | 100,00%

*Zur Kennzahlenermittlung muss die Bilanz zur Auswertung aufbereitet werden, das heilt, die Aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten werden zu Forderungen und sind in dieser Position enthalten.

** Die NKF-Kennzahlen werden im weiteren Verlauf noch beschrieben.

11
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31.12.2010 31.12.2009 +/-
. % Bilanz- . % Bilanz- .
Passiva (Mittelherkunft) Mio.€ summe Mio € summe Mio. €
Eigenkapital
1. (langfristig) (=EkKQ1**) 169,06 5,99% 299,83 10,44%| -130,76
1.1 | Aligemeine Rucklage 282,58 10,02% 439,16 15,30%| -156,76
1.2 | Sonderriicklagen 4,68 0,17% 4,68 0,16% 0,00
1.3 | Gesamtjahresergebnis -129,16 -4,58% -153,49 -5,35% 24,33
Ausgleichsposten fiir die Antei-
1.4 | le anderer Gesellschaften 10,96 0,39% 9,49 0,33% 1,47
2. Sonderposten 560,99 19,89% 542,56 18,90% 18,43
Sonderposten fir Zuwendun-
gen und Beitrage
2.1 | (Bilanzanalytisches Eigenkapi-
tal nach Auflésung Sonderpos-
ten) 551,59 19,55% 535,97 18,67% 15,62
2.2 | Sonstige Sonderposten 4,34 0,15% 4,20 0,15% 0,14
Sonderposten Gebihrenaus-
23 gleich
™ | (Bilanzanalytisches Fremdkapi-
tal) 5,06 0,18% 2,39 0,08% 2,67
»Wirtschaftliches Eigen-
kapital“ (1.+2.1) (=EkQ2**) 720,65 25,55% 835,80 29,11%| -115,14
3. Riickstellungen 446,02 15,81% 454,30 15,83% -8,37
3.1 | Kurzfristige Rickstellungen® 22,60 0,80% 26,81 0,93% -4,21
Mittelfristige Ruckstellungen*
3.2 | (Instandhaltung/Altersteilzeit) 72,13 2,56% 80,43 2,80% -8,30
Langfristige Riickstellungen®
(Pensionsriickstellungen/
3.3 | Ruckstellungen fiir Deponien) 351,20 12,45% 347,06 12,09% 4,14
4, Verbindlichkeiten 1.624,07 57,57% 1.554,65 54,15% 69,43
Kurzfristige Verbindlichkeiten*
4.1 | (=FKVbQ*) 1.348,91 47,82% 1.112,10 38,74% 236,81
4.2 | Mittelfristige Verbindlichkeiten* 48,26 1,71% 53,40 1,86% -5,14
4.3 | Langfristige Verbindlichkeiten* 226,91 8,04% 389,15 13,56% | -162,23
Passive
5. Rechnungsabgrenzung 20,77 0,74% 19,41 0,68% 1,36
5.1 | kurzfristig® 1,84 0,07% 3,15 0,11% -1,30
12
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31.12.2010 31.12.2009 +/-
. % Bilanz- . % Bilanz- .
Passiva (Mittelherkunft) Mio.€ summe Mio € summe Mio. €
5.2 | langfristig* 18,92 0,67% 16,27 0,57% 2,66
Gesamtbilanzsumme Passiva 2.820,91 100,00% 2.870,74 100,00 -49,84
Kurzfristiges Fremdkapital®
(3.1+4.1+5.1) 1.373,35 48,68% 1.142,05 39,78% | 231,30
Mittelfristiges Fremdkapital*
(22+23+32+4.2) 129,80 4,60% 140,42 4,89% -10,62
Langfristiges Fremdkapital*
(3.3+4.3+5.2) 597,04 21,16% 752,48 26,21% | -155,44
Gesamtes Fremdkapital 2.100,18 74,45% 2.034,95 70,89% 65,24

* Kurzfristig bis zu 1 Jahr, mittelfristig langer als 1 Jahr bis zu 5 Jahren, langfristig langer als 5 Jahre. In
einigen Besténden sind Rundungsdifferenzen sowie Ndherungswerte bei der Passiven Rechnungsab-
grenzung enthalten.

** Die NKF-Kennzahlen werden im weiteren Verlauf noch beschrieben.

Die Aktiva und Passiva sind nach Liquiditat und Fristigkeiten gegliedert und bericksichtigen den Runder-
lass des Innenministers zur Anwendung des NKF-Kennzahlensets NRW vom 14.10.2008.

Die NKF-Kennzahlen werden unter Ziffer 3 aufgeftuihrt und beschrieben.

2.2.1. Analyse der Vermégensstruktur

Die Aktivseite der Gesamtbilanz gibt Auskunft dartiber, welches Vermdgen sich im wirt-
schaftlichen Eigentum des Konzerns Stadt Hagen befindet. Man spricht hier auch von
Mittelverwendung. Sie ist nach dem Grad der Liquiditat in der Bilanz angeordnet (verti-
kale Auswertung).

Das Gesamtvermdgen des Konzerns Stadt Hagen entspricht der Bilanzsumme zum
31.12.2010 und betragt 2.820,9 Mio. €.

Auf der Aktivseite sind vor allem das langfristig gebundene Anlagevermdgen mit
2.664,0 Mio. € und das Umlaufvermdgen (einschl. RAP) mit rd. 156,9 Mio. € dargestellt.

Dem Anlagevermdgen stehen auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfiigbare Mittel
in H6he von 1.317,7 Mio. € (= Wirtschaftliches Eigenkapital von 720,7 Mio. € plus lang-
fristiges Fremdkapital von 597,0 Mio. €) gegeniber. Es ist folglich nur zu 49,5 % lang-
fristig finanziert (vgl. hierzu Ziffer 3.3. Kennzahlen der Finanzlage, Anlagendeckungs-
grad 2).

Besondere Bedeutung fir die Vermdgenslage hat auf Grund des Bilanzwertes das
Sachanlagevermdgen mit rd. 2.425,7 Mio. €. Es setzt sich im Wesentlichen aus den
unbebauten Grundsticken von rd. 127,9 Mio. €, bebauten Grundstiicken von rd. 835,2

13
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Mio. € sowie dem Infrastrukturvermdgen von rd. 1.291,8 Mio. € zusammen. Das Sach-
anlagevermdgen hat sich im Jahr 2010 um 27,6 Mio. € verringert.

Die Finanzanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensver-
bindungen sowie damit zusammenhangende Ausleihungen dienen, belaufen sich auf
rd. 235,2 Mio. €.

Das Umlaufvermégen in Héhe von 155,2 Mio. € besteht hauptséchlich aus Forderungen
in H6he von 94,8 Mio. €, sonstigen Vermégensgegenstanden in Hohe von 20,0 Mio. €
sowie den liquiden Mitteln in H6he von 28,0 Mio. €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf rd. 1,7 Mio. €.

2.2.2. Analyse der Finanzierungs- und Schuldenstruktur

Die Passivseite der Gesamtbilanz gibt Auskunft darlber, wie das auf der Aktivseite
ausgewiesene Vermdgen finanziert wird. Hier spricht man von Mittelherkunft.

Das bilanzielle Eigenkapital, als Saldogré3e von Vermégen und Schulden, belauft sich
zum 31.12.2010 auf insgesamt 169,1 Mio. € und setzt sich im Wesentlichen aus der
Allgemeinen Riicklage in H6he von 282,6 Mio. € und dem Gesamtjahresergebnis in
Hohe von -129,2 Mio. € zusammen

Als Sonderposten werden zu 98,3 % Zuwendungen und Beitrdge ausgewiesen, die
Uberwiegend die Stadt Hagen und die SEH erhalten haben. Die Gesamtbilanz weist
einen Bestand an Sonderposten in H6he von rd. 561,0 Mio. € aus.

Die Ruckstellungen betragen rd. 446,0 Mio. €. Davon machen insbesondere die Rick-
stellungen fir kinftige Pensionszahlungen mit einer Summe von rd. 350,8 Mio. € den
grélten Anteil aus.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.624,1 Mio. €. Es handelt sich hierbei im
Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Krediten flr Investitionen von rd. 444,3 Mio. €
und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditdtssicherung von rd. 1.057,4 Mio. € (vgl.
Anhang, Anlage 2 Gesamtverbindlichkeitenspiegel).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf 20,8 Mio. €.

14
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Aufgrund der erstmaligen Aufstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 ist ein
Vorjahresvergleich auf Konzernebene noch nicht méglich.

2.3.Finanzlage

Der Cash-Flow aus laufender Geschéftstatigkeit weist nach der Eliminierung aller zah-
lungsunwirksamen Vorgange einen negativen Saldo in H6he von 53,8 Mio. € aus.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstatigkeit, der wesentlich durch die Einzahlung bzw.
Auszahlung von Krediten sowie Tilgungen beeinflusst wurde, zeigt einen positiven Sal-
do in H6he von 114,6 Mio. € auf.

Insgesamt konnte der Cash-Flow aus laufender Geschéftstatigkeit und aus Finanzie-
rungstatigkeit den Cash-Flow aus der Investitionstatigkeit mit einem negativen Saldo in
Hohe von 38,6 Mio. € decken.

Zum 31.12.2010 betragt der Endbestand der Finanzmittel 12,2 Mio. €.

Die Zahlungsfahigkeit im Konzern war zu keinem Zeitpunkt gefahrdet.

15
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3. Kennzahlen zum Gesamtabschluss

Die Aufsichtsbehérde hat die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das
Handeln der Gemeinde nicht nur nach Rechtmaligkeit und Plausibilitdt sondern auch
die Haushaltswirtschaft auf Nachhaltigkeit zu tberpriifen. Gefahrdungen der geordneten
Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken fir ihre Zukunft sollen dadurch frihzei-
tig erkannt werden.

Die Kennzahlen des nachfolgenden NKF-Kennzahlensets gemald dem Runderlass des
Innenministeriums vom 01.10.2008 sollen die Aufsichtsbehdrde bei der Prifung und
Bewertung des kommunalen Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde
unterstutzen.

Das vorliegende Kennzahlenset NRW wurde teilweise aus der Privatwirtschaft Uber-
nommen. Es darf dabei die unterschiedliche Zielausrichtung der Unternehmen, die Aus-
richtung der Produkterstellung an der Gewinnmaximierung und der Kommunen, die op-
timale Erfullung des gesetzlichen Aufgabenauftrages (Daseinsflirsorge), nicht auller
Acht gelassen werden.

Die Kennzahlen durfen nicht einzeln fir sich interpretiert werden, sondern missen im
Gesamtzusammenhang gesehen werden.

Ziel muss es sein, die Kennzahlen so zu modifizieren, dass sie durch die Zeitreihenbe-
trachtung der nachsten Jahresabschliisse an Aussagekraft gewinnen. Die Kennzahlen
missen den kommunalen Handlungsbedarf und dessen Zusammenhénge aufzeigen,
die die zukilnftige Entwicklung der Kommune abbilden und das Erreichen bzw. Nicht-
Erreichen der Zielstellungen anzeigen.

Die Kennzahlenanalyse kann mangels gré3erer Zeitreihen, noch keine genauen Ent-

wicklungen und Handlungsoptionen aufzeigen. Sie lasst aber erste Aussagen Uber die
wirtschaftliche Gesamtsituation zu.

3.1.Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlenbezeichnung Kennzahlenberechnung 31 '1%/'2010
(1]

Ordentliche Ertrage X 100
ADG | Aufwandsdeckungsgrad 86,29
Ordentliche Aufwendungen

Eigenkapital X 100
EkQ1 | Eigenkapitalquote 1 5,99
Bilanzsumme
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31.12.2010

Kennzahlenbezeichnung Kennzahlenberechnung %

(Eigenkapital + Sonderposten Zuwen-

Eigenkapitalquote 2 dungen/ Beitrage) X 100
BkQ2 | Wirtschaftliches Eigenkapital) 25,55

Bilanzsumme

Negatives Jahresergebnis X (-100)

FbQ | Fehlbetragsquote 45,71

Ausgleichsrucklage + Allg. Rucklage

Aufwandsdeckungsgrad

Der Deckungsgrad der ordentlichen Aufwendungen beantwortet die Frage, inwieweit
der Konzern Stadt Hagen fur die origindre Aufgabe der laufenden Verwaltungstatigkeit
ausgestattet und fir die Zukunft gertstet ist.

Die Stadt Hagen hat ein strukturelles Defizit, da die ordentlichen Aufwendungen nur zu
86,29% durch ordentliche Ertrage gedeckt sind. Es ist zu erkennen, dass die Stadt auch
in Zukunft durch Sparmalinahmen sowie einmalig erhaltene Finanzspritzen vom Bund
oder Land den Substanzverlust langfristig nicht aufhalten kann (siehe auch Eigenkapi-
talquote 1).

Fir das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit missen Art und Umfang der Aufga-
benwahrnehmung, auch in Anbetracht der demographischen Entwicklung der Hagener
Bevolkerung, konsequent Uberprift werden. Mit Sicht auf den Gesamtabschluss sollte
dabei ein besonderes Augenmerk auf den verselbstandigten Aufgabenbereichen der
Stadt Hagen liegen.

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (= Bilanz-
summe) ist. Sie gibt den Anteil am Verm&gen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel,
Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde, - mit anderen Worten die
"eigene Substanz" am Gesamtvermdgen.

Eine hohe Eigenkapitalquote zeigt den Grad der finanziellen Unabhangigkeit an. Der
Konzern Stadt Hagen begibt sich mit nur 5,99 % an Eigenkapitalquote 1 in hohe Ab-
hangigkeiten von Kreditgebern und Marktzinsentwicklung. Die Kennzahl hat allerdings
einen anderen Stellenwert als bei der Bonitatsbeurteilung privatwirtschaftlicher Unter-
nehmen.

Ein damit einher gehender hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechenden Zins-
aufwand, der die Ergebnisrechnungen der Folgejahre zusatzlich belasten wird.
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Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 (auch als ,wirtschaftliches Eigenkapital“ bezeichnet) bezieht die
eigenkapitalédhnlichen Positionen der langfristigen Sonderposten fiir Zuwendungen und
Beitrdge in die Betrachtung mit ein und misst den Anteil des gesamten bilanziellen Kapi-
tals, das ohne fremde Mittel finanziert wurde.

Da Zuwendungen zwar von Dritten tberlassen wurden, aber bei zweckentsprechender
Verwendung keine Ruckzahlungsverpflichtungen auslésen, stellt diese Kennzahl gewis-
sermalden die "faktische" Eigenkapital-Quote dar.

Die Kennzahl hat in den Kommunen einen anderen Stellenwert als bei der Bonitatsbe-
urteilung privatwirtschaftlicher Unternehmen. Bei Unternehmen gibt ein hoher Anteil des
Eigenkapitals gegenliber dem Fremdkapital die Unabhangigkeit gegentiber Glaubigern
und somit die Sicherheit in Krisenzeiten an. Bei Kommunen kommt es fiir die Beurtei-
lung einer hohen Sicherheit jedoch darauf an, wie die dem Eigenkapital gegenlberste-
henden Vermégenswerte zusammengesetzt sind. Besteht das Vermdgen tUberwiegend
aus Infrastrukturvermégen, das gréflitenteils nicht verduRerbar ist, dirfte keine hohe
Sicherheit vorliegen, um eventuell Verbindlichkeiten zu begleichen.

Umgekehrt bedeutet dies, dass ein hoher Fremdkapitalanteil die Selbstandigkeit des
Konzerns Stadt Hagen erheblich einschrankt. Im kommunalen Bereich kénnen die ho-
hen Kredite zur Liquiditatssicherung selbst bei einer geringfligigen Erhéhung des Zins-
niveaus zu erheblichen finanziellen Problemen fuhren. Der durch die Aufnahme von
langfristigen Krediten entstehende Zinsaufwand belastet die Ergebnisrechnung Uber
Jahre. Dazu kommt, dass die Tilgung von Schulden im kommunalen Bereich oft durch
neue Kredite finanziert wird. Somit wird das Verhdltnis der Schulden zum Vermdégen
immer schlechter und die SaldogréRe Eigenkapital auf der Passivseite sinkt.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft Giber den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genomme-
nen Eigenkapitalanteil. Da mégliche Sonderrticklagen hier jedoch unbericksichtigt blei-
ben missen, bezieht die Kennzahl ausschliel3lich die Ausgleichsriicklage und die all-
gemeine Ricklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins
Verhaltnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 86,29 % ist ein Jahresfehlbetrag in H6he von

129,2 Mio. € entstanden. Dieser nimmt im Jahr 2010 die Allgemeine Ricklage zu
45,71% in Anspruch.

18

Lagebericht zum Gesamtabschluss 2010



HAGEN ||
Stadt der FernUniversitat

3.2.Kennzahlen zur Vermégens- und Schuldenlage

31.12.2010

Kennzahlenbezeichnung Kennzahlenberechnung %

Infrastrukturvermdégen X 100
IsQ | Infrastru kturq uote - 45,79
Bilanzsumme

Bilanzielle Abschreibungen auf AV X 100
Abl | Abschreibungsintensitat - 11,00
ordentliche Aufwendungen

Ertrédge aus Auflésung Sonderposten X 100

DfQ | Drittfinanzierungsquote | gjjanzielle Abschreibungen auf Anlagevermé- 12,87
gen
Bruttoinvestitionen X 100
InQ | Investitionsquote 142,74

Abgange des AV + Abschreibungen AV

Infrastrukturquote

Die Kennzahl soll Aufschluss dariiber geben, ob die H6he des Infrastrukturvermégens
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht.

Der Konzern Stadt Hagen hat mit 45,79% eine relativ hohe Infrastrukturquote, woraus
sich einige Nachteile ergeben.

Die Anlagen des Infrastrukturvermégens weisen eine lange Nutzungsdauer aus und
belasten somit langfristig Uber die Abschreibungen die jahrlichen Ergebnisse und die
daran anknipfende Eigenkapitalentwicklung. In der Regel ist auch nicht mit Ertrdgen
aus Infrastrukturinvestitionen zu rechnen. Dartber hinaus belastet der Instandhaltungs-
aufwand fir StralRen, Wege und Briicken, der aufgrund der Verkehrssicherungspflicht
der Stadt Hagen entsteht, das Ergebnis der folgenden Jahre.

Die Kennzahl hat fur den Jahresabschluss wenig Aussagekraft. Sie beleuchtet keinen
steuerungsrelevanten Sachverhalt, denn flir das Infrastrukturvermégen herrscht nur
eine eingeschrankte Flexibilitdt im Hinblick auf die Erzielung von Liquiditatseffekten
durch Veraullerungen. Die Kennzahl ist kurzfristig nicht beeinflussbar, gleichwohl muss
die Stadt Hagen im Rahmen des demographischen Wandels ihre gesamte Infrastruktur
fur die Zukunft anpassen.

Abschreibungsintensitét

Durch diese Kennzahl kdnnen Erkenntnisse Uber die durchschnittliche Nutzungsdauer
der Anlageguter gewonnen werden. Je hdher die Abschreibungsquote ist, desto kirzer
ist die Nutzungsdauer. Damit verbunden ist ein tendenziell héherer Neuinvestitionsbe-
darf. Allerdings ist zu beachten, dass in diesem Zuge auch voll abgeschriebenes Sach-
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anlagevermégen ggf. weiter genutzt werden kann. Damit kénnte eine Ersatzinvestition
verzdgert und der Neuinvestitionsbedarf reduziert werden (vgl. Investitionsquote).

Drittfinanzierungsquote

Mit dem Verhéltnis bilanzielle Abschreibungen zu Ertrdgen aus der Auflésung von Son-
derposten gibt die Kennzahl einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Drittfinanzierung
den Werteverzehr beeinflusst und die Belastung durch den Abschreibungsaufwand ab-
mildert. Die Kennzahl gibt somit die Effektivbelastung aus planmaliigen bilanziellen Ab-
schreibungen wieder.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es die Bildung und Auflésung von Sonderposten Uber-

wiegend bei der Stadt Hagen gibt. Somit ist die Kennzahl fir den Gesamtabschluss nur
bedingt geeignet.

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft dartber, in welchem Umfang der Konzern Stadt Ha-
gen in Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlagevermégens investiert hat. Mit
Hilfe eines Zeitreihenvergleichs kann die ,Investitionsquote® geeignete Hinweise auf
Wachstums- und Schrumpfungstendenzen beim Anlagevermégen geben. Sinkt der
Wert der Kennzahl im Zeitreihenvergleich, kann daraus gefolgert werden, dass weniger
investiert wurde und umgekehrt. Das Investitionsverhalten kann damit auch ein Indika-
tor fUr die wirtschaftliche Situation eines Konzerns sein.

3.3.Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahlenbezeichnung Kennzahlenberechnung 31.12.2010
(Eigenkapital
Anlagendeckunas- + Sonderposten Zuwendungen/Beitrage
AnD2 9 g +Langfristiges Fremdkapital) X 100 49,46%

grad 2

Anlagevermébgen

Gesamtes Fremdkapital
. Liquide Mittel

EVers | Effektivverschuldung 2.513.383.064 €

. kurzfristige Forderungen
= Effektivverschuldung

Effektivverschuldung

Dynamischer
Verschuldungsgrad Saldo aus laufender Verwaltungstétigkeit
(Finanzrechnung)

DVsG 20,17%
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Kennzahlenbezeichnung Kennzahlenberechnung 31.12.2010
(Liquide Mittel + Kurzfristige
Forderungen)
Li2 Liquiditat 2. Grades X 100 10,14%
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Kurzfristige Verbindlichkeiten X 100
KVbQ | Verbindlichkeitsquo- 47,82%
te Bilanzsumme

Finanzaufwendungen X 100
ZLQ Zins|astq uote - 8,15%
ordentliche Aufwendungen

Anlagendeckungsgrad 2
Mit Hilfe der Kennzahl ,Anlagendeckungsgrad 2 soll die langfristige Kapitalverwendung
der des Konzerns Stadt Hagen bewertet werden.

Da im Anlagevermégen samtliche Vermdgensgegenstdnde ausgewiesen werden, die
dem Betrieb dauernd zu dienen bestimmt sind, wird hiermit die langfristige Bindung ei-
nes gewichtigen Teils des Vermdgens des Konzerns Stadt Hagen und eine nur einge-
schrankte Flexibilitat im Hinblick auf die Erzielung von Liquiditatseffekten durch Verau-
Rerungen aufgezeigt.

Dem Anlagevermdgen des Konzerns Stadt Hagen in H6he von 2.664,0 Mio. € stehen
auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfiigbare Mittel (Wirtschaftliches Eigenkapital
+ langfristiges Fremdkapital) in Hohe von 1.317,7 Mio. € gegenuber. Es ist folglich nur
zu 49,46 % langfristig finanziert. Die ,Goldene Bilanzregel®, nach der langfristiges Ver-
mdgen zu 100% auch langfristig finanziert sein soll, wird hier nicht eingehalten.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl l&sst sich die Schuldendienstfahigkeit beurteilen. Der dynami-
sche Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleich blei-
benden Bedingungen mdéglich ware, die Effektivverschuldung aus den zur Verfiigung
stehenden Finanzmitteln vollsténdig zu tilgen.

Zum 31.12.2010 betragt die Effektivverschuldung im Konzern Stadt Hagen 2.513,4
Mio. €. Da die Gesamtaufwendungen die Gesamtertrage in Héhe von 129,2 Mio. €
Ubersteigen, ist eine Entschuldung unter gleichbleibenden Bedingungen fiir den Kon-
zern Stadt Hagen nicht méglich.

FUr den Bereich der Finanzlage hat die Kennzahl ,Dynamischer Verschuldungsgrad®
den mit Abstand héchsten Aussagewert.
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Liquiditat 2. Grades

Bei dieser Kennzahl, die auch als ,einzugsbedingte Liquiditat* bezeichnet wird, werden
die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen den kurzfristigen Verbindlichkeiten
gegenibergestellt. Die Kennzahl sollte aber bei nahezu 100 % liegen und zeigt fir den
Konzern Stadt Hagen die Grélie der Gefahr von Liquiditdtsengpassen auf.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Mit Hilfe der Kennzahl soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges
Fremdkapital belastet wird (siehe hierzu die tabellarische Aufstellung Pkt. 2.2. Vermo-
gens- und Schuldenlage). Den gréten Teil des kurzfristigen Fremdkapitals stellen die
Kredite zu Liquiditatssicherung dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf héchstens ein Jahr be-
schrénkt sind (vgl. Anhang Anlage 2 Gesamtverbindlichkeitenspiegel).

Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die relative Belastung des Jahresergebnisses wieder. Hierzu werden
die im abgelaufenen Jahr und in den Vorjahren aufgenommenen Kredite fir Investitio-
nen und zur Liquiditdtssicherung ins Verhéltnis zu den ordentlichen Aufwendungen ge-
setzt. Die Zinslast engt den weiteren Handlungsspielraum ein und belastet langfristig
auch die Haushalte kunftiger Generationen und deren Steuerungsmdglichkeiten.

3.4.Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahlenbezeichnung Kennzahlenberechnung 31.12.2010 %

Personalaufwendungen X 100
Pl Personalintensitat 30,19%
ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen fiir Sach- u.

spy |Sach-und Dienstleistungen X 100 17.37%
Dienstleistungsintensitat

ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen X 100

TA

Q Transferaufwandsquote .
ordentliche Aufwendungen

21,26%

Personalintensitit

Die Personalintensitat gemals NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalauf-
wandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Auf-
wendungen ausmachen.
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Sach- und Dienstleistungsintensitét

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote kann ein Hinweis auf einen méog-
licherweise vergleichbar hohen Sachmitteleinsatz bei der Erstellung der Leistungen
sein. Zu bericksichtigen sind dabei wiederum die unterschiedlichen Organisationsfor-
men der Aufgabenwahrnehmung des Konzerns Stadt Hagen und deren Auswirkung auf
diese Kennzahl.

Transferaufwandsquote

Durch die Kennzahl Iasst sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an
private Haushalte, Unternehmen, Vereine und anderen erfolgen.
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4. Wesentliche Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung

4.1.Allgemeines

Gemal § 51 Abs. 1 GemHVO NRW ist im Gesamtlagebericht auf die Chancen und Ri-
siken fUr die kunftige Gesamtentwicklung der Gemeinde einzugehen.

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich massiv in der Ergebnis- und Fi-
nanzperiode 2010 bis 2013 aus. Aktuelle Wirtschaftsprognosen gehen zwar von einer
Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung aus, jedoch wird die Wirtschaftsleistung
in den nachsten Jahren deutlich unter dem Niveau der Vorjahre bleiben.

4.2.Risiken der Kernverwaltung

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise machen sich auch bei der Stadt
Hagen bemerkbar. Insbesondere durch externe Faktoren kommt es zu erheblichen Ein-
briichen bei den Ertragen im Bereich Steuern und allgemeinen Abgaben (Gewerbe-
steuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sowie zu Mehraufwendungen
durch Tarifsteigerungen, Zinssteigerungen und Aufgabenibertragungen durch Bund
und Land ohne ausreichende Gegenfinanzierung.

Es zeichnet sich zwar ab, dass sich die gemeindlichen Steuerzahlungen ab dem Jahr
2011 wieder stabilisieren und tendenziell verbessern. Der Hochststand aus dem Jahr
2008 wird jedoch voraussichtlich nicht wieder vor dem Jahr 2013 erreicht werden.

Die Defizite in der Ergebnisrechnung machten es erforderlich, auch fir das Haushalts-
jahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept gemaR § 76 GO NRW aufzustellen, das al-
lerdings trotz des in 2008 beschlossenen 1. Sparpaketes nicht genehmigungsfahig war.
Der Rat der Stadt Hagen hat aber in 2009 die Umsetzung des Berichts der Zukunfts-
kommission und damit ein Konsolidierungspotential in H6he von 90,5 Mio. € beschlos-
sen. Hierdurch konnte mit dem Haushaltsplan 2011 ein genehmigungsfahiges Haus-
haltssicherungskonzept vorgelegt werden.

Zur demografischen Bevdlkerungsentwicklung mit einem deutlichen Rickgang der Be-
volkerung gibt es vielfaltige Auswirkungen auf den Haushalt. Einerseits ist zu erwarten,
dass langfristig die Steuerkraft sinken wird. Dies geht allerdings einher mit einer allge-
meinen bundesweiten Entwicklung. Andererseits birgt dies Risiken fur die Aufwendun-
gen im Bereich des Sozialtransfers.

Die Ergebnisrechnung der Stadt Hagen schlief3t fir 2010 mit einem Verlust von 126,5

Mio. € ab. Durch die Ergebnisverbesserung in Héhe von 33,5 Mio. € ergeben sich keine
weiteren Risiken.
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Die Finanzlage wird weiterhin als extrem kritisch eingestuft. Der stdndig steigende Be-
darf an Krediten zur Liquiditatssicherung und der daraus resultierende Zinsaufwand be-
inhalten die Gefahr, dass die Gesamtsituation in Klrze nicht mehr beherrschbar sein
wird, wenn es nicht gelingt, kurzfristig erhebliche Verbesserungspotenziale zu vereinba-
ren.

Die sténdig steigende Verschuldung zwingt die Stadt Hagen zu noch deutlicheren eige-
nen Anstrengungen bei der Konsolidierung. Gleichzeitig missen Bund und Land die
Aufgabenzuweisungen an die Kommunen reduzieren oder fir eine angemessene Fi-
nanzausstattung der Kommunen sorgen.

Ein signifikantes Risiko fur die kommunalen Haushalte beinhaltet die Entwicklung der
Leitzinsen der Européischen Zentralbank, da die Auswirkungen einer Zinserhéhung zu
erheblichen Belastungen fur die Stadt Hagen fuhren wirde.

Durch einen fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals wird die Stadt Hagen im Jahre
2013 Uberschuldet sein. Die Stadt Hagen ist aber durch das Haushaltssanierungskon-
zept im Rahmen des Starkungspakets auf dem guten Weg, den Haushaltsausgleich
langfristig sicherstellen zu kénnen.

Die Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses zeigt, dass nicht nur das Eigenkapital
der Kernverwaltung sondern auch das Konzerneigenkapital gefdhrdet ist. Bei gleich-
bleibender Verlustsituation sind die Ricklagen schnell aufgebraucht. Deshalb ist es un-
vermeidbar, dass auch die Beteiligungsunternehmen konsequent die begonnenen Ein-
sparmaf3nahmen fortfiihren.

Die Stadt Hagen hat gegentiber der HVG in 2007 eine Verpflichtungserklarung abgege-
ben, der HVG zur Wahrnehmung ihres Gesellschaftszwecks die erforderliche Liquiditat
zur Verfugung zustellen. Der Fortbestand der HVG ist einerseits abhangig von diesen
Zahlungen der Stadt Hagen sowie andererseits von den Dividendenzahlungen der
Enervie — Stidwestfalen Energie und Wasser AG.

Deswegen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Kehrtwende bei der Ener-
giepolitik auch Auswirkungen auf den Kommunalen Haushalt haben kann. Die Kern-
kraftwerke sollen schneller abgeschaltet und der Ausbau von erneuerbaren Energien
vorangetrieben werden. Durch diese Entwicklung wird voraussichtlich die Energie teurer
werden. Dies hatte dann eine Reduzierung der Dividendenausschittung der Enervie an
die HVG und des Weiteren eine héhere Zahlungsverpflichtung der Stadt Hagen an die
HVG zur Folge. Es ist somit mit eine zusatzliche Belastung fir den Hagener Haushalt
zu rechnen.

4.3.Chancen der Kernverwaltung

Das vom Rat der Stadt Hagen am 24.02.2011 beschlossene Haushaltssicherungskon-
zept 2011 enthélt 254 KonsolidierungsmalRnahmen mit einer Gesamtsumme in Hbéhe
von ca. 87 Mio. €, die grundséatzlich darauf abzielen, das strukturelle Defizit zu reduzie-
ren. An der Konsolidierung des defizitdren Haushalts sind auch die stadtischen Beteili-
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gungsgesellschaften und die eigenbetrieblichen Einrichtungen mit einem angemessen
Beitrag beteiligt.

Das im Januar 2009 von Bundestag und Bundesrat im Rahmen des Konjunkturpaket Il
beschlossene Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der
Lander (ZulnvG) ist mit viel Erwartungen und Hoffnungen auf positive Impulse fur die
kommunale Wirtschaft verbunden.

Der Rat der Stadt Hagen hat am 14.05.2009 tber die Verwendung der zusatzlichen In-
vestitionen des Konjunkturpakets Il entschieden. Der grofte Teil der Summe des erhal-
tenen Forderbescheides in Hohe von 26,7 Mio. € wird in den Jahren 2010 und 2011 an
die drtlichen Unternehmen fliel3en.

Neben Groliprojekten, wie der Erweiterung der Ischelandhalle, werden die Mittel des
Konjunkturpaketes Il Schulen und Kindergarten zugute kommen. Die Stadt Hagen kann
so zusatzlich die Qualitat der heimischen Infrastruktur verbessern und damit eine we-
sentliche Voraussetzung fir die Steigerung der Lebensqualitat der Hagener Einwohner
schaffen.

4.4. Wesentliche Risiken der Beteiligungen

Nachfolgend wird nur auf die wesentlichen Risiken der Beteiligungen eingegangen.
Darlber hinaus wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Hagen verwiesen.

Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG)

Die in der HVG generierten Beteiligungs- und Fondsertrage reichen nicht aus, den er-
forderlichen Mittelbedarf zu decken. Aus diesem Grund hat die Stadt Hagen gegeniber
der HVG in 2007 eine Verpflichtungserklarung abgegeben, der HVG zur Wahrnehmung
ihres Gesellschaftszwecks die erforderliche Liquiditat zur Verfigung zustellen.

Eine Reduzierung oder der Entfall von Zahlungen der Stadt Hagen bzw. von Dividen-
denzahlungen der Enervie flihren bei der HVG zwangslaufig zu Liquiditdtsengpéssen
und kénnen so den Fortbestand der HVG gefahrden.

Der HVG-Konzern verfugt Uber ein Risikofrherkennungssystem, das eine kontinuierli-
che und systematische Abstimmung mit den aktuellen Geschaftsprozessen sicherstellt.

Hagener Strallenbahn AG (HST)

Die HST ist in das Cash-Management der HVG eingebunden, so dass die erforderliche
Liquiditat Gber die HVG unter Berlcksichtigung der bereits oben genannten Zusage fir
einen Zuschuss der Stadt Hagen sichergestellt ist. Daher sind finanzielle Risiken grund-
satzlich ausgeschlossen.
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Die HST ist in das Risikofriherkennungssystem der HVG einbezogen. Nach Durchfuh-
rung der Risikoinventur im Geschéftsjahr 2010 ergaben sich fur die HST gegenlber
dem Vorjahr neue Risiken. Zum einen kann die geplante Einfihrung des Sozialtickets
zu Einnahmeminderung fihren. Zum anderen ist die Entwicklung der Kraftstoffkosten
zurzeit sehr veranderlich. DarUber hinaus wurden weitere operative Risiken identifiziert,
die jedoch nicht den Fortbestand der Gesellschaft gefahrden.

Hagenbad GmbH (HBG)

Mit der Umsetzung des durch den Rat der Stadt Hagen beschlossenen Baderkonzeptes
wird das wirtschaftliche Ziel verfolgt, das jahrliche Defizit der HBG zu reduzieren.

Die HVG als Gesellschafterin der HBG stellt sicher, dass die HBG Uber ausreichend
Liquiditat verflgt, so dass finanzwirtschaftliche Risiken grundsatzlich ausgeschlossen
sind.

Die HBG ist in das Risikofriiherkennungssystem der HVG einbezogen. Nach Durchfih-
rung der Risikoinventur im Geschéftsjahr 2010 zeigt sich, dass mit der Aufnahme des
Betriebes des Westfalenbades am Standort Ischeland und der damit einhergehenden
SchlieBung der Hallenb&der Stadtbad Boele und Willi-Weyer-Bad das Instandsetzungs-
risiko fur diese Altanlagen entfallen ist.

Betrieb fiir Sozialeinrichtungen gem. GmbH (BSH)

Die BSH ist in das Risikofriherkennungssystem der HVG eingebunden. Die Risikoin-
ventur hat fir das kommende Jahr in der Auslastung / Belegung der Bereiche und
Wohnungen, der langfristigen Finanzierung, der Investitionen Infrastrukturleistungen,
der Abwesenheit der Mitarbeiter/-innen, der Uberstunden und Urlaubsiiberhdnge, der
Personalanpassung / Rekrutierung an der Belegstruktur, der Héhe der Pflegesatze /
Entgelte und der Qualitdtsprifung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung Risiken gesehen.

Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH (HEB)

Die zukunftige Geschéaftsentwicklung hangt stark von der weiteren Entwicklung der Ver-
brennungskapazitaten, der rechtlichen Rahmenbedingungen und der entsprechenden
Nachfrage ab, so dass langfristig gréfere Risiken fur einen stadrkeren Rickgang der
Umséatze und der Uberschiisse nicht auszuschlieRen sind.

Die Gesellschaft hat ein der UnternehmensgréRe angemessenes Risikofriiherken-
nungssystem implementiert.
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4.5.Wesentliche Chancen der Beteiligungen

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Chancen der Beteiligungen eingegangen. Des
Weiteren wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Hagen verwiesen.

Betrieb fir Sozialeinrichtungen gem. GmbH (BSH)

Chancen werden fir das kommende Jahr in der Stabilisierung des ambulanten Dienstes
und der Steigerung der Anwesenheitsquote gesehen.

Stadtentwasserung Hagen A6R (SEH)

Der Rat der Stadt Hagen hat am 24.02.2011 beschlossen das Forstamt, den Fachbe-
reich Grinanlagen und Stralenbetreib und Teile des Fachbereiches Planen und Bauen
fur Grin, Stralen und Briicken aus der Verwaltung auszugliedern. Die Aufgabe der
Stadtentwéasserung Hagen wird es sein, diese Bereiche zum 01.01.2011 in organisato-
rischer, personeller und finanzieller Hinsicht in die Anstalt des 6ffentlichen Rechts zu
integrieren. Nach Aufnahme der benannten Bereiche wird die Stadtentwasserung Ha-
gen unter dem Namen Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ASR firmieren.
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5. Prognosebericht

5.1.Voraussichtliche Entwicklung der Kernverwaltung

Um der besorgniserregenden Situation kommunaler Haushalte entgegenzuwirken, wird
das Land in den Jahren 2011 bis 2020 Kommunen, die sich in einer besonders schwie-
rigen Haushaltssituation befinden, Konsolidierungshilfen zur Verfigung stellen.

Mit dem Gesetz zur Unterstitzung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rah-
men des Starkungspakts Stadtfinanzen (Starkungspaktgesetz) verfolgt das Land das
Ziel, den Kommunen den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erméglichen.

Kommunen, die akut von Uberschuldung betroffen sind oder bei denen eine solche bis
zum Jahr 2013 zu erwarten ist, werden bereits ab dem Jahr 2011 mit extra bereitgestell-
ten Mitteln von jahrlich 350 Mio. € bei der Haushaltskonsolidierung unterstitzt.

Fir die Stadt Hagen, bei der im Jahr 2013 die Uberschuldung zu erwarten ist, ist die
Teilnahme an der Konsolidierungshilfe gemaR § 3 Starkungspaktgesetz NRW verpflich-
tend. Unter Einhaltung eines von der Stadt Hagen aufgestellten Haushaltssanierungs-
planes gemal § 6 Starkungspaktgesetz NRW kann mit einer Zahlung vom Land in H6-
he von ca. 35,9 Mio. € in 2011 gerechnet werden.

Trotz dieser zu wirdigenden Konsolidierungshilfe von der Landesregierung NRW kann
noch nicht von einer Kehrtwende aus der Uberschuldung heraus gesprochen werden.
Hierzu sind weitere Entlastungen bei den Soziallasten durch den Bund und im Rahmen
der Gemeindefinanzierung unabdingbar.

Des Weiteren kommt es ab dem 01.01.2011 zur Erweiterung der Stadtentwasserung
Hagen ASR zum Wirtschaftsbetrieb Hagen A6R. Mit dem Ziel entsprechende Synergien
zu heben, werden die Aufgaben aus den Bereichen Bau-, Griin- und Forstwirtschaft in
der erweiterten AGR neben den bereits existierenden Aufgabengebieten Gewasser- und
Kanalunterhaltung gebundelt.
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5.2.Voraussichtliche wesentliche Entwicklungen der Beteiligungen

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Entwicklungen der Beteiligungen eingegangen.
Ansonsten wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Hagen verwiesen.

Hagenbad GmbH (HBG)

Im Jahr 2011 wird das in 2006 beschlossene Baderkonzept weiter umgesetzt.

Hagener Strallenbahn AG (HST)

Fur das Jahr 2011 sind Investitionen in H6he von rd. 4,0 Mio. € geplant, die Uberwie-
gend fir die Beschaffung von neuen Bussen, wie weiteren Hybridbussen, verwendet
werden.

Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft (HUI)

In der Mullverbrennungsanlage (MVA) wird zurzeit die Errichtung einer Sattdampfturbi-
ne, deren Investitionskosten sich auf ca. 9 Mio. € belaufen, zur Stromerzeugung ge-
pruft. Mit dieser Anlage kénnte der Strombedarf der MVA gréftenteils gedeckt werden
und damit die Energiebezugskosten deutlich gesenkt werden. Darlber hinaus fihrt die
hdéhere Energieausnutzung zur Sicherung des Verwerterstatutes der MVA und starkt
sowohl damit als auch durch niedrigere Verbrennungskosten die Wettbewerbsfahigkeit
der Anlage.

Gebéaudewirtschaft Hagen (GWH)

Das bisher praktizierte Managementmodell, in dem sich die GWH auf die Rolle des
Dienstleisters reduziert hat, wird sich zukinftig verandern. Es werden MalRnahmen er-
griffen um ein Mieter/Vermieter-Modell (MVM)zu etablieren. In diesem Modell soll sich
die Anzahl der Schnittstellen erheblich reduzieren und mit dieser Neuorganisation soll
der GWH auch eine gréRere Verantwortung als bisher zufallen.
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6. Ratsmitglieder

Mitgliedschaf-

Mitgliedschaften in

Ratsmitglieder Beruf ten in Auf- Organen von verselb-
sichtsraten stéandigten Aufgabenbe- | Mitgliedschaft in
und anderen reichen Organen sonsti-
Kontrollgremi- | (=Tochtergesellschaf- | ger privatrecht-
eni.S.d. ten) der Gemeinde in licher Unter-
Nachname Vorname § 125 Abs.1 S.3 | offentlich-rechtlicher nehmen
des Aktienge- oder privatrechtlicher
setzes Form
. Unternehmens- Aufsichtsrat Ha.ge.we,
Alda Ulrich berater Werkhof, G.1.V
Beyel Peter Vertrlep_slelter
Immobilien
Buddeberg Benedikta | Schriftstellerin
Bicker Dr. Josef |Lehrer SEH
Ciupka Stefan Bankkaufmann Aufsichtsrat Ha.ge.we
Cramer Marianne | Chemie-Laborantin
Ducker Victor Fotograf
Ruhrverband,
Erlmann Martin Beamter HEB Stadtbeleuchtung
Hagen GmbH
Feste Siegfried | Beamter
Fischbach Hannelore | Fachlehrerin
Freizeitzentrum
Dr. Aufsichtsrat Kemnade,
Hans- Akademischer Hagener Stra- Stadthallen-
Fischer Dieter Direktor Renbahn AG Betriebs GmbH
Akademischer
Dr. Oberrat,
Friedrich- | FernUniversitat
Geiersbach Wilhelm Hagen
Aufsichtsrat
Grzeschista Michael Unternehmer Hagener Stra-
Renbahn AG
. . . Aufsichtsrat
Halkner Ulrich Maschinenschlosser HAWKER GmbH
Aufsichtsrat
Helling Katrin Studentin Hagener Stra-
Renbahn AG
Hentschel Elke Sekretérin
. Kurierfahrer / Stadthallen-
Kayser Sebastian | istoriker SEH Betriebs GmbH
Kingreen Hildegund
Klepper Joérg Kaufmann Agentur Mark
Klinkert Rolf Rentner
aufderordentliche Haupt-
versammlung Hagener
Klos- Strallenbahn AG;
E Sybille Lehrerin auRerordentliche Gesell-
ckermann
schafterversammlung
Hagener Versorgungs-
und Verkehrs-GmbH
Knollmann Carmen Justitiarin Sparkasse
ARCADEON /
- HWW Seminar-
Kramps Brigitte gﬂé\%fe und Tagungsbe-
trieb GmbH
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Ratsmitglieder

Beruf

Mitgliedschaf-
ten in Auf-
sichtsraten

und anderen

Kontrollgremi-

Mitgliedschaften in
Organen von verselb-
stéandigten Aufgabenbe-
reichen
(=Tochtergesellschaf-

Mitgliedschaft in
Organen sonsti-
ger privatrecht-

eni.S.d. ten) der Gemeinde in licher Unter-
Nachname Vorname § 125 Abs.1 8.3 | 6ffentlich-rechtlicher nehmen
des Aktienge- oder privatrechtlicher
setzes Form
Krippner Mark Anlagenmechaniker Sparkasse, Agentur Mark | Stadthalle
Aufsichtsrat Ha.ge.we,
Kulla Angelika Hagener Werk-u. Dienst-
leistungs GmbH
. wissenschaftlicher
Kurrat Christan Mitarbeiter Aufsichtsrat Ha.ge.we
_ . . _ Hagener Deu’gsche Stadte-
Ludwig Rudiger Dipl.-Soz.-Arbeiter Strakenbahn Medien, Ruhrver-
band
Marscheider | Hans-Otto | Schlossermeister
Sparkasse, Agentur Mark,
Meier Joérg Architekt BSH, Stadtbeleuchtung
Metz Uschi Geschéftsfuhrerin HEB
Hagener
Neuhaus Ellen Hausfrau Strakenbahn G.L.V.
Niemann Corinna Hausfrau SEH
Nigbur-Martini | Karin Rechtsanwaltin, GV
Dozentin
Preull Dr. Rainer | IT-Projektleiter SEH
PT.'eSter' Petra Geschéaftsfuhrerin G.L.V., SEH, GWH
Bidenbender
Ramrath Dr. Geschéftsfuhrer / Mark-E, SE- BSH, HVG, SEH
Stephan Rechtsanwalt WAG Wirtschaftsférderung HA,
Reinhardt Werner Rechtsanwalt
Reinke Detlef Landesbeamter HVG Stadtbeleuchtung
Richter Barbara | DiPI- Sozial- BSH
padagogin
Riechel Joachim Dipl.-Okonom / HVG Stadtmarketing
Angestellter Hagen
Rospel Wolfgang | Geschéftsfiihrer Hagener Sparkasse, Werkhof, BSH
StraRenbahn ’ ’
Romberg Gerhard Architekt / Bautrager Sparkasse, SEH, G.1.V.
Betriebsrats- Mark-E,
Rudel Claus vorsitzender SEWAG Sparkasse, SEH, GWG
Schisanowski | Timo Student HVG, Sparkasse
Schmidt Ernst Steuerberater Sparkasse, GWH, HABIT
Schmidt-
Winterhoff lika HVG, SEH, HABIT
Schulz Wolfgang | Rentner
Sieling Stefan Beamter Ha.ge.we
Sachverstandiger /
Séhnchen Sven Bildungsberater HVG, BSH
.. . gy g Werkhof, GWH, HawWeD
Striwer Wilhelm Geschéftsfihrer GmbH, SEH
Wirtschaftsjournalist
/ beratender Be-
Thielmann Claus triebswirt Mark-E HVG, Sparkasse
Angestellter, Berater, Dieter Kléckner
Thieser Dietmar Makler Stiftung
Timm-Bergs |Ramona | kaufm. Angestellte
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Mitgliedschaf-

Mitgliedschaften in

Ratsmitglieder Beruf ten in Auf- Organen von verselb-
sichtsraten stéandigten Aufgabenbe- | Mitgliedschaft in
und anderen reichen Organen sonsti-
Kontrollgremi- | (=Tochtergesellschaf- ger privatrecht-
eni.S.d. ten) der Gemeinde in licher Unter-
Nachname Vorname § 125 Abs.1 8.3 | 6ffentlich-rechtlicher nehmen
des Aktienge- oder privatrechtlicher
setzes Form
Treld Stephan Geschéftsfihrer
Voigt Rainer Rechtsanwalt Ha.ge.we
Walter Thomas Gymnasiallehrer Sparkasse
Freizeitgesell-
Weber Jochen techn. Angestellter Mark-E Sparkasse Hagen, GWH, schaft Kemnade,
G.I.V,, HVG, .
Eco-City
Weber Manfred Rentner
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7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes in Aufsichtsraten und ande-
ren Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S.3 des Aktiengesetzes sowie in Organen sons-
tiger privatrechtlicher Unternehmen nach § 95 Abs. 2 GO NRW bestanden nicht.

Dienstbezeichnung, Name

Mitgliedschaften in Organen von verselbstandigten Aufgabenbereichen
(=Tochtergesellschaften) der Gemeinde in 6ffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form

Aufsichtsrat Mark-E AG;
Aufsichtsrat Sidwestfalen Energie und Wasser AG;

Oberbirgermeister Aufsichtsrat Wirtschaftsférderung Hagen GmbH;

Jorg Dehm Aufsichtsrat Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH ;
Aufsichtsrat Stadtsparkasse Hagen
Gesellschafterversammlung Stadthallenbetriebs GmbH Hagen;
Gesellschafterversammlung Eventpark Hagen GmbH,;

Stadtk&mmerer

Christoph Gerbersmann

Aufsichtsrat Hagener Gemeinnitzige Wohnungsgesellschaft mbH;
Aufsichtsrat Gesellschaft fir Immobilien und aktive Vermdgensnutzung
der Stadt Hagen mbH,;

Erster Beigeordneter
Dr. Christian Schmidt

Gesellschafterversammlung agentur mark GmbH

Aufsichtsrat Hagener Werk- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Beschaftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof
gem. GmbH

Aufsichtsrat BSH (Holding) GmbH & Co. KG

Beirat Mark-E AG

Geschaftsfihrer Wirtschaftsférderung Hagen GmbH

Beigeordneter
Dr. Herbert Bleicher

Aufsichtsrat HUI GmbH Hagener Umweltservice- und Investitionsge-
sellschaft;

Aufsichtsrat HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb;
Geschéaftsfuhrer Stadtbeleuchtung Hagen GmbH

Geschaftsfihrer HABIT Hagener Betrieb fur Informationstechnologie

Technischer Beigeordneter
Thomas Grothe

Gesellschafterversammlung Stadthallenbetriebs GmbH Hagen,;
Gesellschafterversammlung Eventpark Hagen GmbH,;
Aufsichtsrat Hagener Strallenbahn AG

Verwaltungsrat SEH Stadtentwésserung Hagen
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Bestitigungsvermerk des Rechnungspriifungsausschusses

Nach dem Ergebnis der Prisfung und unter Einbeziehung des Prifungsurteils der BDO AG so-
wie des Rechnungspriiffungsamtes erteiit der Rechnungsprifungsausschuss den nachfoigen-
den eingeschrankten Bestatigungsvermerk:

Der Gesamtabschluss 2010 der Stadt Hagen bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung,
Gesamtbilanz und Gesamtanhang nebst Gesamtverbindlichkeitenspiegel sowie Gesamtanla-
genspiegel wurde nach § 116 Abs. 6 in Verbindung mit § 103 Abs. 5 und 6 GO NRW unter Ein-
beziehung des Gesamtlageberichts gepriift. In die Prifung sind die haushaltsrechtlichen Vor-
schriften sowie erganzende Regelungen der értlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezo-
gen worden. Die Priffung wurde so geplant und durchgefiihri, dass Unrichtigkeiten und Verstd-
Re, die sich auf die Darstelfung des durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grunds-
atze ordnungsmalbiger Buchfihrung und durch den Gesamtlagebericht zu vermitteinden Bildes
der Vermdgens-, Schuiden-, Ertrags- und Finanzgesamtiage der Stadt Hagen wesenllich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Pritfungs-
handiungen sind die Kenntnisse uber die Geschafts- und Verwaitungstatigkeit und uber das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde einschiielllich der gemeindlichen Betriebe
sowie die Erwariungen tber magliche Fehler beriicksichtigt worden. im Rahmen der Priifung
wurden die Nachweise fiir die Angaben im Gesamtabschiuss und Gesamtiagebericht iiberwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung hat die Beurteilung der Jahresab-
schiisse der in den Gesamtabschiuss einbezogenen gemeindlichen Betriebe, der Abgrenzung
des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsmethoden
sowie der wesentlichen Einschitzungen des Oberbilirgermeisters der Gemeinde sowie eine
Wiirdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes um-
fasst.

Die Priifung hat mit Ausnahme der folgenden Einschrankungen zu keinen Einwendungen
gefiihrt:

Einige wesentliche Vermodgensgegenstinde und Schulden sind in der Erdéffnungsbilanz noch
nicht bzw. noch nicht volisténdig erfasst, bewertet und bilanziert worden. Dies flihrie im Rah-
men der Erdffnungsbilanzprifung zu einer Einschrankung des Bestatigungsvermerks. Eine Kor-
rektur der Wertansatze ist nach Mallgabe des § 57 GemHVO NRW erst im Rahmen der Jah-
resabschliisse 2011 und 2012 erfoigt. '

Mit diesen Einschridnkungen entspricht der Gesamtabschluss den haushaltsrechtlichen Vor-
schriften sowie den ergénzenden Regelungen der drtlichen Satzungen und den sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen, soweit diese sich auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft bezie-
hen, und vermittelt unter Beachtung der Grundséatze ordnungsmafliger Buchfuhrung ein den
tatséchlichen Verhaitnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Schuiden-, Ertrags- und Fi-
nanzgesamtlage der Stadt Hagen einschiiefllich der gemeindlichen Betriebe. Unter Beriicksich-
tigung der Einschrénkung steht der Gesamtlagebericht in Einklang mit dem Gesamtabschluss
und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermdgens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzgesamtlage der Stadt Hagen einschiiellich der gemeindlichen Betriebe. In diesem Be-
richt werden die Chancen und Risiken der zuknftigen Entwicklung zutreffend dargestelit.

H , den 16.09:2015
agen Tf"’”ﬁ 2015

ar

b

Cldus Rudel, Vorsitzender des Rechnungspriifungsausschusses



	Vorlage
	Anlage 1: PB komplett mit Deckblatt für Allris
	Deckblatt
	leerseite
	PB komplett ohne Deckblatt
	PB 14_GA 2010_ohne Deckblatt ohne US
	Unterschriftenseite


	Anlage 2: Bestätigungsvermerk unterzeichnet

